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Neufassung des EU-Vergaberechts: EU-Kommission,  
Europäisches Parlament und Mitgliedstaaten verhan-
deln im sogenannten Trilog über die Vergaberichtlinien 
und die Konzessionsrichtlinie

Anfang März sind das Europäische Parlament, vertreten  
durch seinen Binnenmarktausschuss (IMCO), der Rat der  
Europäischen Union und die EU-Kommission im Rahmen des 
sogenannten Trilogs in Verhandlungen über die Vorschläge 
für eine Neufassung der Vergaberichtlinien und für eine  
Richtlinie über die Vergabe von Konzessionen eingetreten.  
Bis Juni 2013 sollen die Verhandlungen abgeschlossen sein. 
Bereits im Vorfeld hat sich Binnenmarktkommissar Barnier  
offenbar auf massiven politischen und medialen Druck  
deutscher Kommunen hin für weitere Erleichterungen für 
die ausschreibungsfreie Vergabe von Wasserkonzessionen an 
kommunale Unternehmen ausgesprochen. Der BDE lehnt  
diesen Vorstoß, der gezielt auf die Interessen deutscher  
Kommunen und Stadtwerke zugeschnitten ist, vehement ab. 

Das Trilogverfahren

Der trilog ist im grunde ein informelles schlich-
tungsverfahren zwischen dem europäischen 
Parlament und dem rat als den beiden Institu-
tionen, die von der eu-Kommission vorgeschla-
gene richtlinien- und verordnungsvorschläge 
beschließen müssen. Da auch die Kommission 
daran teilnimmt, heißt das verfahren trilog.  
trilogverfahren finden oft parallel zu dem or-
dentlichen gesetzgebungsverfahren, d.h. zu den 
beratungen und Abstimmungen in den zustän-
digen Ausschüssen des europäischen Parlaments 
und des rates statt. Ziel ist es, frühzeitige eini-

gungen zwischen europäischem Parlament und 
rat zu ermöglichen, um blockaden während der 
gesetzgebung und formelle vermittlungsverfah-
ren – wenn das Parlament oder der rat mit den 
von der jeweils anderen Institution beschlosse-
nen Änderungen an gesetzesvorschlägen nicht 
einverstanden ist – zu vermeiden. Aufgrund 
des ständig zunehmenden Aufwands für die 
gesetzgeber in der eu wird der trilog als flexi-
bles einigungsinstrument immer bedeutsamer. 
Problematisch ist jedoch, dass eine transparenz 
für die eu-bürger und Interessengruppen kaum 
gegeben ist, da die verhandlungen hinter ver-
schlossenen türen stattfinden.
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teilnehmer des trilogs sind auf seiten des europäi- 
schen Parlaments normalerweise der vorsitzen-
de des federführenden Ausschusses, der jewei-
lige berichterstatter und unter umständen noch 
die schattenberichterstatter der anderen Frak-
tionen. Für die neufassung der richtlinie über 
die öffentliche Auftragsvergabe sind dies der 
englische Konservative Malcolm Harbour (eCr) 
als vorsitzender des IMCO und der belgische 
sozialist Marc tarabella als berichterstatter. bei 
den verhandlungen über die Konzessionsricht-
linie nimmt neben dem Ausschussvorsitzenden 
Harbour der französische Konservative Philippe 
Juvin als berichterstatter teil. Der rat wird in den 
verhandlungen von repräsentanten des Mit-
gliedstaats vertreten, der die ratspräsidentschaft 
inne hat. Zur Zeit ist dies Irland. Die europäische  
Kommission wird von einem hochrangigen  
beamten der für den gesetzesvorschlag zustän-
digen generaldirektion vertreten, in diesem Fall 
der generaldirektion Markt. Die Kommission hat 
formell im trilog eigentlich kein Mitspracherecht, 
ihr kommt eine Mediatorfunktion und die Funk-
tion eines beistands und technischen ratgebers 
zu, der die von rat und Parlament gefundenen 
Kompromisse in textform bringt. Dadurch und 
aufgrund ihres sachverstandes hat sie faktisch 
jedoch große einflussnahmemöglichkeiten. 

Ablauf des Trilogs zu den Vergabericht-
linien und zur Konzessionsrichtlinie

Der trilog zur neufassung der richtlinie über 
die öffentliche Auftragsvergabe und der richtli-
nie über die vergabe von Aufträgen durch Auf-
traggeber im bereich der Wasser-, energie- und 
verkehrsversorgung sowie der Postdienste (sek-
torenrichtlinie) soll sieben sitzungen umfassen; 

die erste sitzung hat am 06. März 2013 statt-
gefunden, die letzte sitzung soll am 04. Juni 
2013 stattfinden. Die verhandlungen sind wie 
schon die vorangegangenen Diskussionen der 
richtlinienvorschläge in rat und Parlament in 10  
thematische Cluster eingeteilt (siehe Artikel zur 
öffentlichen Auftragsvergabe in europaspiegel 
Mai 2012), jeweils mehrere Cluster werden in 
den verschiedenen sitzungen behandelt. 

Die verhandlungen über die Konzessionsrichtli-
nie sollen fünf sitzungen zwischen dem 12. März 
und dem 03. Juni 2013 umfassen. es ist geplant, 
eine der sitzungen mit den verhandlungsführern 
der vergaberichtlinien und der Konzessionsricht-
linie zusammen abzuhalten und die regelungen 
zu behandeln, die allen richtlinien gemeinsam 
sind. Dies betrifft die Ausnahmevorschriften über 
die beziehungen zwischen öffentlichen stellen, 
d.h. ausschreibungsfreie In-House-vergaben und 
horizontale öffentlich-öffentliche Kooperatio-
nen sowie die ausschreibungsfreie vergabe von  
öffentlichen Aufträgen und Konzessionen in den 
sektoren an verbundene unternehmen. Diese 
Ausnahmevorschriften sind angesichts der in 
Deutschland zu beobachtenden zunehmenden 
rekommunalisierung von entsorgungsleistun-
gen für den bDe, bundesverband der Deutschen 
entsorgungs-, Wasser- und rohstoffwirtschaft 
e.v., von besonderem Interesse.

Haltung von Europäischem Parlament und 
Rat zu Ausnahmevorschriften für In-House-
Vergaben und öffentlich-öffentlichen 
Kooperationen

Der binnenmarktausschuss des europäischen 
Parlaments hat in seinen berichten zur richtlinie 
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über die öffentliche Auftragsvergabe vom 18. 
Dezember 2012 und zur Konzessionsrichtlinie 
vom 24. Januar 2013 erhebliche Änderungen der 
regelungen für ausschreibungsfreie In-House-
vergaben und öffentlich-öffentliche Koopera-
tionen gefordert (siehe europaspiegel Januar 
2013). Diese zielen durchweg auf eine erleich-
terung ausschreibungsfreier Auftrags- und Kon-
zessionsvergaben unter bzw. an öffentliche(n) 
einrichtungen. 

Erleichterung der ausschreibungsfreien  
In-House-Vergabe 

so sollen In-House-beauftragte stellen bis zu 
20% ihrer tätigkeiten für Dritte, d.h. am Markt 
in Konkurrenz zu privaten unternehmen, an-
bieten dürfen, ohne die In-House-Fähigkeit zu  
verlieren. Die Kommission hatte in ihrem richt-
linienentwurf in Anlehnung an die rechtspre-
chung des europäischen gerichtshofs (eugH) 
eine maximal zulässige Marktausrichtung von 
10% vorgesehen. 

Darüber hinaus will der binnenmarktausschuss 
– entgegen dem strikten verbot privater betei-
ligungen nach der eugH-rechtsprechung und 
dem Kommissionsvorschlag – eine private betei-
ligung an In-House-stellen zulassen, wenn diese 
nach mitgliedstaatlichem recht gesetzlich vorge-
sehen ist. 

Ausnahme von Aufgabenübertragungen 
aus dem Vergaberecht

besonders weit geht der binnenmarktausschuss 
in seiner Forderung, die übertragung der erle-
digung von öffentlichen Aufgaben zwischen 
öffentlichen einrichtungen dem Anwendungs-

bereich der richtlinie über die öffentliche Auf-
tragsvergabe zu entziehen. Damit setzt sich 
der binnenmarktausschuss in Widerspruch zur 
rechtsprechung des eugH und der deutschen 
Oberlandesgerichte, die – in Auslegung des eu-
Primärrechts – unisono Aufgabenübertragungen 
nur dann nicht als ausschreibungspflichtige Auf-
tragsvergaben ansehen, wenn nicht nur die erle-
digung einer Aufgabe übertragen wird, sondern 
auch die mit der Aufgabe verbundenen rechte 
und Pflichten. nach der rechtsprechung ist eine 
Aufgabenübertragung also nur dann ausschrei-
bungsfrei, wenn auch die Pflicht zur erledigung 
der Aufgabe übertragen wird, so dass die über-
tragende stelle keinerlei einfluss auf die erfül-
lung der Aufgabe mehr hat. Im bericht zur Kon-
zessionsrichtlinie hat der binnenmarktausschuss 
sich interessanter Weise darauf beschränkt, die 
übertragung von Pflichten bzw. befugnissen 
(„powers“) in bezug auf die erfüllung öffentli-
cher Aufgaben aus dem Anwendungsbereich 
des vergaberechts herausnehmen zu wollen. 

Erleichterungen für horizontale öffentlich- 
öffentliche Kooperationen

erleichterungen sieht der binnenmarktaus-
schuss auch für öffentlich-öffentliche Koopera-
tionen vor. so sollen keine beschränkungen für 
die Marktausrichtung der Kooperation und für 
Finanztransfers zwischen den kooperierenden 
stellen vorgesehen sein; die Kommission woll-
te entsprechend der eugH-rechtsprechung die 
Marktausrichtung auch von horizontalen Koope-
rationen auf 10% beschränkt sehen und keine 
Finanztransfers zwischen den beteiligten stel-
len zulassen, die über die erstattung der bei der  
gegenseitigen leistungserbringung tatsächlich 
angefallen Kosten hinausgeht. entsprechend der 
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In-House-vergabe fordert der binnenmarktaus-
schuss auch bei öffentlich-öffentlichen Koope-
rationen private beteiligung an der Kooperation 
zuzulassen, sofern sie nach mitgliedstaatlichem 
recht vorgesehen ist. Auch hier setzt sich der  
binnenmarktausschuss mit seiner Forderung in 
Widerspruch zur eugH-rechtsprechung und 
zum Kommissionsvorschlag.

Keine wesentlichen Ausnahmeerweiterun-
gen nach den Vorstellungen des Rates

Der rat hingegen hat in seiner „allgemeine Aus-
richtung“ genannten stellungnahme zu den 
Kommissionsvorschlägen keine derart weitge-
henden erleichterungen für In-House-vergaben 
und öffentlich-öffentliche Kooperationen gefor-
dert. Im Wesentlichen hat der rat die von der 
Kommission vorgegebenen Kriterien beibehal-
ten. Allein die mögliche Marktausrichtung von 
In-House-einrichtungen und öffentlichen Koope-
rationen hat er wie der binnenmarktausschuss 
des Parlaments auf 20% gegenüber 10% im 
Kommissionsvorschlag erweitert. vor allem hat 
der rat sich nicht dafür ausgesprochen, private 
beteiligungen zuzulassen und Aufgabenübertra-
gungen grundsätzlich vom Anwendungsbereich 
der vergaberichtlinie auszunehmen.

Debatte über die Anwendung der Konzes-
sionsrichtlinie auf den Wassersektor

In Deutschland hat sich insbesondere auf seiten 
der länder und Kommunen starker Widerstand 
gegen den vorschlag für eine Konzessionsricht-
linie formiert. es wird bezweifelt, dass eine eu-
ropaweite regelung der Konzessionsvergabe 
notwendig sei. vor allem aber befürchten die 

gegner der richtlinie, dass städte und gemein-
den durch die richtlinie gezwungen werden 
könnten, ihre Wasserversorgung zu privatisie-
ren. Den Kommunalvertretern ist es gelungen, 
in Deutschland massiven politischen Druck auf-
zubauen. nahezu alle Parteien in Deutschland  
fordern, die Konzessionsrichtlinie abzulehnen 
oder zumindest den Wassersektor aus dem  
Anwendungsbereich herauszunehmen. Auch die 
bundesländer haben sich im bundesrat gegen die 
richtlinie und die erfassung des Wassersektors 
ausgesprochen. Dabei wird die politische Diskus-
sion über den richtlinienvorschlag von einer be-
merkenswerten und nicht immer sachgemäßen 
berichterstattung in den Medien begleitet.

Wirtschaftlicher Hintergrund des  
kommunalen Widerstandes gegen  
die Anwendbarkeit der Konzessions- 
richtlinie auf den Wassersektor

grund für die befürchtung, dass eine vielzahl 
von Kommunen künftig Wasser- und Abwasser-
konzessionen ausschreiben werden müssen ist, 
dass eine vielzahl der kommunalen unterneh-
men bzw. stadtwerke, die als rechtlich selbst-
ständige eigengesellschaften der Kommunen 
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die Wasserversorgung und Abwasserentsor-
gung inne haben, nicht die voraussetzungen 
für ausschreibungsfreie In-House-vergaben und 
ausschreibungsfreie vergaben an verbundene 
unternehmen erfüllen. Die ausschreibungsfreie 
Konzessionsvergabe an In-House-einrichtungen 
oder verbundene unternehmen setzt voraus, 
dass diese einrichtungen bzw. unternehmen im  
Wesentlichen für die konzessionsvergebende 
stelle tätig sein müssen, d.h., dass mindestens 
80% ihres gesamtumsatzes  mit leistungen für 
die konzessionsvergebende stelle erwirtschaften 
müssen. Die überwiegende Zahl der deutschen 
stadtwerke sind in einer reihe von Wirtschafts-
bereichen aktiv, vor allem auch im energiesek-
tor. Im liberalisierten energiebereich agieren sie 
wie gewöhnliche unternehmen in Konkurrenz 
zu privaten Anbietern und erwirtschaften einen 
erheblichen teil ihrer umsätze mit Dritten, näm-
lich mit strom- oder gaskunden außerhalb ihrer 
gemeinde. Diesen sogenannten Mehrsparten-
stadtwerken gelingt es daher unter umständen 
nicht, das Wesentlichkeitskriterium zu erfüllen, 
so dass sie in Zukunft nicht direkt ohne Aus-
schreibung  eine Konzession zur Wasserversor-
gung von der Kommune erhalten könnten. 

Auf grund der liberalisierung im bereich der 
energieversorgung und dem damit einherge-
henden Wettbewerb haben die Kommunen 
heute nur noch die Chance, über die sehr ho-
hen Wasserrenditen (Preise oder gebühren für 
die trinkwasserversorgung und Abwasserentsor-
gung) nennenswerte erträge zu erwirtschaften. 
Für den Fall, dass auch die Wasserkonzessionen 
ausgeschrieben werden müssten, befürchten 
die Kommunen als eigentümer bzw. „sharehol-
der“ der stadtwerke eine reduzierung dieser 
renditen durch sinkende trinkwasserpreise und  

Abwassergebühren. 

Vorschlag des Binnenmarktausschusses für 
eine Übergangsregelung für Wasserkonzes-
sionen, die von kommunalen Unternehmen 
gehalten werden

Die Frage nach dem Ausschluss des Wassersek-
tors aus dem Anwendungsbereich der richtli-
nie haben – fraktionsübergreifend – deutsche 
Abgeordnete des europaparlaments in die par-
lamentarische Debatte auf europäischer ebene 
eingeführt. vor allem CDu/Csu-Abgeordnete 
der Fraktion der europäischen volkspartei, 
aber auch die grüne Abgeordnete Heide rühle  
hatten im binnenmarktausschuss Anträge zur 
Komplettausnahme des Wassersektors aus der 
Konzessionsrichtlinie gestellt. Zwar konnten sie 
sich mit dieser Forderung nicht durchsetzen, da 
die Ausschreibung und vergabe von Wasserkon-
zessionen an private unternehmen von den Ab-
geordneten der meisten anderen Mitgliedstaaten 
offenbar als unproblematisch angesehen wird. 
Allerdings hat sich der französische berichter-
statter des binnenmarktausschusses und mit ihm 
der Ausschuss dem deutschen Druck ein stück 
weit gebeugt und eine übergangsregelung in 
den bericht aufgenommen, die es  den kommu-
nalen unternehmen (stadtwerken) ermöglichen 
würde, sich umzustrukturieren und so die vor-
aussetzungen für ausschreibungsfreie Konzes-
sionsvergaben an In-House-einrichtungen oder 
verbundene unternehmen zu erfüllen.

so sollen nach den vorstellungen des binnen-
marktausschusses Konzessionen im Wasser-
bereich, die von verbundenen unternehmen 
gehalten werden, innerhalb einer Frist von 
drei Jahren ab Inkrafttreten der richtlinie ohne 
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Ausschreibungen verlängert werden können, 
wenn das verbundene unternehmen in den der  
verlängerung vorangegangenen Jahren 100% 
seiner leistungen im Wasserbereich für die kon-
zessionsvergebende stelle erbracht hat (90%, 
wenn ansonsten nur benachbarte gebietskör-
perschaften mitversorgt wurden). Derart ohne 
Ausschreibung verlängerte Konzessionsverträ-
ge sollen jedoch längstens bis Juli 2020 laufen  
dürfen.

Bereitschaft von Binnenmarktkommissar 
Barnier zu weitergehenden Ausnahmen

Am 21. Februar 2013 erklärte der für die  
vergaberichtlinien und die Konzessionsricht-
linie zuständige binnenmarktkommissar Michel  
barnier vor dem binnenmarktausschuss des eu-
ropäischen Parlaments völlig überraschend, dass 
er in den anstehenden trilogverhandlungen zur 
Konzessionsrichtlinie bereit wäre, eine regelung 
zu unterstützen, der zu Folge 

• bei der vergabe von Wasserkonzessionen  
 für die ermittlung der wesentlichen Aus- 
 richtung (80%-regel) des Konzessionärs 
 grundsätzlich nur die wasserbezogenen  
 tätigkeiten berücksichtigt werden würden 
 und nicht die gesamte bilanzsumme der  
 stadtwerke oder kommunalen unterneh- 
 men,
•	 sich	diese	80%-Regel	nur	auf	die	wasserbe- 
 zogenen Aktivitäten beziehen würde, die für  
 die gemeinde erbracht werden.

Allerdings müssten die stadtwerke bzw. kom-
munalen unternehmen nach den vorstellungen 
von Kommissar barnier eine strukturelle tren-
nung oder eine getrennte buchhalterische erfas-

sung der wasserbezogenen und der sonstigen 
Aktivitäten, wie etwa im bereich der energiever-
sorgung, vornehmen. 

Haltung des BDE

Ablehnung der Forderungen des Binnen-
marktausschusses

Der bDe lehnt die Forderungen des binnenmarkt-
ausschusses nach weiteren Aufweichungen 
der voraussetzungen für ausschreibungsfreie 
In-House-vergaben und öffentlich-öffentliche 
Kooperationen bei der Auftrags- und der Kon-
zessionsvergabe sowie die Ausnahme von Auf-
gabenübertragungen aus dem Anwendungsbe-
reich der vergaberichtlinie entschieden ab. Der 
Kommissionsvorschlag setzt mit seinen Kriterien 
die rechtsprechung des eugH um. Der gerichts-
hof hat erst kürzlich in einem zweiten urteil zu 
horizontalen öffentlich-öffentlichen Kooperatio-
nen (urteil vom 18.12.2012 in der rechtssache 
C-159/11 „lecce“) klargestellt, dass die von ihm 
für die Ausnahme von der Ausschreibungspflicht 
aufgestellten Kriterien sowohl für die Auslegung 
des sekundären vergaberechts als auch für die 
Auslegung der betreffenden grundregeln und 
grundsätze des Aeuv gelten. Die eu-gesetz-
geber sollten bei der schaffung des sekundären 
gemeinschaftsrechts daher die aus dem primä-
ren gemeinschaftsrecht abgeleiteten vorgaben 
des eugH beachten und nicht hinter diese zu-
rückgehen.

Insofern ist zu begrüßen, dass der rat im  
Wesentlichen an den vorschlägen der Kommis-
sion zur Ausgestaltung der Ausnahmen vom 
Anwendungsbereich des vergaberechts und 
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der Konzessionsrichtlinie festgehalten hat. es 
bleibt zu hoffen, dass es rat und Kommission im  
trilog gelingt, den binnenmarktausschuss des 
Parlaments von seinen vorstellungen abzubrin-
gen.

Ablehnung der von Kommissar Barnier  
vorgeschlagenen Lockerungen für die  
Vergabe von Wasserkonzessionen an  
kommunale Unternehmen

Auf ebenso vehemente Kritik des bDe stößt der 
vorstoß von binnenmarktkommissar barnier 
vom 21. Februar 2013 zur lockerung der aus-
schreibungsfreien vergabe von Konzessionen im 
Wasserbereich an kommunale unternehmen. er 
ist unter wirtschaftlichen, rechtlichen und politi-
schen erwägungen unbedingt abzulehnen:
 
•	 Die	 von	 Kommissar	 Barnier	 vorgestellte	 
 lockerung würde de facto in Deutschland 
 zu einer Ausnahme des Wassersektors aus 
 dem Anwendungsbereich der Konzessions- 
 richtlinie führen. Denn die weit überwie- 
 gende Zahl der kommunalen Wasserbetriebe 
 (regiebetriebe, eigenbetriebe, Anstalten des 
 öffentlichen rechts, eigengesellschaften und 
 ÖPP-gesellschaften) erbringen ihre Wasser- 
 tätigkeiten nahezu ausschließlich für ihre 
 Kommunen bzw. die in Zweckverbänden 
 zusammengeschlossenen gebietskörper 
 schaften, so dass bei einer separaten  
 betrachtung der Wassertätigkeiten das We- 
 sentlichkeitskriterium in der regel erfüllt 
 wäre und die Ausschreibungspflicht entfiele. 
 Der Markt für Wasserkonzessionen bliebe so 
 abgeschottet.  

•	 Durch	 die	 separate	 Betrachtung	 und	 die	 

 daraus folgende Abschottung der kommuna- 
 len Wassermonopole würde der Wettbe- 
 werb in anderen Wirtschaftsbereichen  
 verzerrt und einige private unternehmen  
 würden besser gestellt als ihre Mitbewerber. 
 Zum einen könnten die kommunalen unter- 
 nehmen die so weiter gesicherten Monopol- 
 renditen aus der Wasserver- und Abwasser- 
 entsorgung zu Quersubventionierung ihrer  
 tätigkeiten in liberalisierten Wirtschaftsbe- 
 reichen wie etwa der energieversorgung  
 oder der entsorgung von verpackungsabfäl- 
 len nutzen und so private unternehmen auch  
 in diesen bereichen vom Markt verdrängen. 
 Zum anderen würden einzelne private unter- 
 nehmen, die im rahmen öffentlich-privater  
 Partnerschaften an kommunalen Wasserbe- 
 trieben beteiligt sind, von der Marktabschot- 
 tung profitieren. Diese Wettbewerbsver- 
 zerrung könnte erhebliche Ausmaße anneh- 
 men, da davon auszugehen ist, dass  
 zwischen 26 und 39% allein des trinkwas- 
 sers in Deutschland durch ÖPP-gesellschaf- 
 ten bereitgestellt wird.

•	 Die	 faktische	 Abschottung	 des	 Konzes- 
 sionsmarktes im Wasserbereich zu gunsten 
 kommunaler unternehmen würde den bür- 
 ger als Wassernutzer und Zahler der Abwas- 
 sergebühren belasten. Öffentliche Ausschrei- 
 bungen von Konzessionen im Wasser- bzw. 
 Abwasserbereich würden nicht erfolgen,  
 so dass die Wasserversorgung der transpa- 
 renz entzogen wird und keine Qualitäts- und 
 Kostenkontrolle durch einen vergleich mit  
 anderen Anbietern erfolgt. Die Folge sind die 
 bereits beschriebenen überhöhten Wasser-  
 und Abwasserpreise bzw. -gebühren.
•	 Die	 Privilegierung	 der	 Vergabe	 von	 Wasser- 
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 konzessionen an In-House-einrichtungen 
 und verbundene unternehmen könnte im  
 Widerspruch zum europäischen beihilfe- und 
 Kartellrecht stehen. Die durch die Privilegie- 
 rung erleichterten Quersubventionierungen 
 anderer tätigkeiten mit Mitteln, die im  
 „geschützten“ Wasserbereich erwirtschaftet 
 werden, könnten unzulässige staatliche  
 beihilfen nach Art. 107 Aeuv darstellen.  
 Insofern der Zugriff der gemeinden auf die  
 lokalen Wasserquellen ein natürliches  
 Monopol darstellt, könnte die ausschrei- 
 bungsfreie vergabe von Wasserkonzessionen 
 durch die gemeinden an ihre kommuna- 
 len Wasserbetriebe auch als Missbrauch  
 einer marktbeherrschenden stellung im  
 sinne von Art. 102 Aeuv zu werten sein.  

•	 Eine	 getrennte	 Betrachtung	 der	 verschie- 
 denen Aktivitäten von Mehrsparten- 
 unternehmen, wie von Kommissar barnier  
 für die Wassersparte kommunaler unterneh- 
 men angedacht, deckt sich auch nicht mit  
 der eugH-rechtsprechung. Der gerichtshof  
 hatte in mehreren verfahren über die  
 wesentliche Ausrichtung von In-House- 
 beauftragten unternehmen, die eine viel- 
 zahl von wirtschaftlichen tätigkeiten ausüb- 
 ten, zu entscheiden; dabei hat der gerichts- 
 hof nicht zwischen den einzelnen tätigkeits- 
 bereichen unterschieden, sondern die ge- 
 samten Aktivitäten in den blick genommen.

•	 Die	 Überlegungen	 von	 Kommissar	 Barnier	 
 verstoßen auch gegen das Prinzip der bes- 
 seren rechtsetzung. Das eu-Konzept der  
 besseren rechtsetzung soll zur vereinfa- 
 chung und verbesserung bestehender  
 rechtsvorschriften, der besseren gestaltung  

 neuer vorschriften und der stärkung  
 ihrer beachtung und Wirksamkeit beitragen. 
 Mit seinem vorschlag untergräbt Kommissar 
 barnier indes den Anwendungsbereich und  
 damit die Wirksamkeit seines eigenen richt- 
 linienvorschlags. Ziel und Zweck der Konzes- 
 sionsrichtlinie ist – bzw. war – es, transpa- 
 renz, Fairness und rechtssicherheit bei der 
 Konzessionsvergabe sowie einen besseren 
 Zugang für unternehmen zu den Konzes- 
 sionsmärkten in europa zu garantieren und  
 so zu besseren Investitionsmöglichkeiten und  
 zu einem größeren und hochwertigerem  
 Angebot an bau- und  Dienstleistungskon- 
 zessionen zu führen. Diese Ziele würden im 
 Wassersektor in Deutschland durch die  
 Marktabschottung zu gunsten kommunaler  
 unternehmen nicht mehr erreicht werden.

schließlich ist auch nicht nach zu vollziehen, 
weshalb Kommissar barnier weitergehende Aus-
nahmen vom Anwendungsbereich der richtlinie 
ins spiel bringt, ohne dass diese zuvor in dieser 
Art und reichweite vom Parlament oder vom 
rat als den beiden entscheidenden gesetzge-
benden Institutionen überhaupt gefordert wor-
den wären. Der binnenmarktausschuss hat eine 
zeitlich befristete übergangslösung vorgesehen, 
die zudem noch an schärfere voraussetzungen 
(100% der Wasserleistungen für die konzes- 
sionsvergebende stelle) geknüpft ist und im rat 
sind Ausnahmen für Wasserleistungen zuvor nie 
thematisiert, geschweige denn diskutiert wor-
den. Kommissar barnier macht sich mit seinem 
vorstoß zum sachwalter deutscher kommunaler 
Interessen. Das entspricht nicht der Aufgabe der 
eu-Kommission, ohne Ansehung von Partikula-
rinteressen regelungen für alle 27 eu-Mitglied-
staaten vorzuschlagen.

DOSSIER
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Der bDe appelliert daher an die vertreter des 
europäischen Parlaments und an den rat, keine 
weitergehenden Ausnahmen für Konzessions-
vergaben im Wasserbereich zum gegenstand 
der trilogverhandlungen zu machen.

DOSSIER
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Überprüfung von Kernzielen des EU-Abfallrechts  
gestartet – öffentliche Konsultation im April 2013

Die Generaldirektion Umwelt der Europäischen Kommission 
hat offiziell den Prozess zur Überprüfung der gemeinsamen 
Zielvorgaben für die Abfallbewirtschaftung in der Europä-
ischen Union (EU) gestartet. Der Prozess ist im Arbeits- 
programm der Kommission für das Jahr 2013 angelegt und 
dient der Anpassung des europäischen Abfallrechts an  
die innerhalb der letzten Jahre auf politischer Ebene neu  
definierten Ansprüche an die Abfallbewirtschaftung in den 
Bereichen Ressourceneffizienz, Rohstoffversorgung sowie  
Umwelt- und Klimaschutz. 

Hintergrund

Zu beginn des Jahres 2013 hatte die europäische 
Kommission einen unverbindlichen Fahrplan vor-
gelegt, der die geplante überprüfung der im eu-
Abfallrecht festgelegten Zielvorgaben sowohl 
auf ihr Fortentwicklungspotential als auch auf 
ihre Kohärenz zu weiteren Politiken und rechts-
gebieten der union hin skizziert. Die ergebnisse 
des gesamtprozesses sollen in der ersten Hälfte 
des Jahres 2014 von der Kommission präsentiert 
werden und ggf. zu konkreten überarbeitungs-
vorschlägen existierender rechtsvorschriften 
führen. 

thematisch ist der jüngst angestoßene Prozess in 
drei schwerpunkte gegliedert:

1. eine überprüfung und ggf. Anpassung der 
Quoten zur verminderung der Abfalldeponie-
rung sowie zur steigerung des recyclings und 

der verwertung. Dabei handelt es sich um re-
gelungen der Deponierichtlinie 1999/31/eg, der 
Abfallrahmenrichtlinie 2008/98/eg sowie der 
verpackungsrichtlinie 94/62/eg (zuletzt geän-
dert durch richtlinie 2005/20/eg); 
2. eine überprüfung der Wirksamkeit (sog. 
„Fitness Check“) der fünf stoffstromspezifischen 
richtlinien des Abfallrechts: Der Klärschlamm-
richtlinie 86/278/eWg, der PCb/PCt-richtlinie 
96/59/eg, der verpackungsrichtlinie 94/62/eg, 
der batterierichtlinie 2006/66/eg und der richtli-
nie über Altfahrzeuge 2000/53/eg;
3. eine Analyse zur qualitativ hochwertigeren 
bewirtschaftung von Kunststoffabfällen in der 
europäischen union (siehe dazu: Artikel zum 
grünbuch über Kunststoffabfälle in dieser Aus-
gabe).

noch im April soll zunächst eine öffentliche Kon-
sultation über die mögliche Weiterentwicklung 
der recycling- und Deponieziele lanciert werden. 

EU-SCHWERPUNKTE
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Die Notwendigkeit eines europäischen  
Vorbehandlungsgebots für  
Siedlungsabfälle 

Wie die jüngst von eurostat, dem statistikamt 
der europäischen Kommission, veröffentlichten 
Kennzahlen zur Abfallwirtschaft in den staaten 
der eu-27 des Jahres 2011 deutlich gemacht  
haben, werden jährlich immer noch 37% der eu-
weit anfallenden Menge an siedlungsabfällen 
deponiert (siehe dazu Artikel zu den Kennzahlen 
des Jahres 2011 in dieser Ausgabe) – ein großteil 
davon, ohne zuvor einem vorbehandlungsver-
fahren unterzogen worden zu sein. risiken, die 
dabei für die umwelt entstehen können, werden 
dadurch nicht ausgeschlossen. 

Die ökologische bedeutung der Deponierung 
wurde bereits in den 1990er Jahren von der 
europäischen Kommission erkannt. Die damali-
ge Diskussion war von dem Anspruch geprägt, 
gemeinsame vorgaben für den bau, den betrieb 
und die nachsorge von Deponien zu schaffen 
sowie verschiedene Deponieklassen für unter-
schiedliche Abfälle zu definieren. Im Jahr 1997 
legte die europäische Kommission hierzu einen 
richtlinienentwurf vor, welcher nach beratungen 
in rat und Parlament zur 1999 verabschiedeten 
Deponierichtlinie (rl 1999/31/eg) führte. Die 
regelungen der richtlinie dienen seither dem 
Ziel, die verschmutzung von Oberflächenwasser, 
grundwasser, boden und luft, sowie jegliche 
damit verbundene risiken für die menschliche 
gesundheit weitest möglich zu kontrollieren und 
zu vermindern.

In den letzten Jahren traten neben die umwelt-
politische Ausrichtung abfallwirtschaftlicher  
regelungen zwei neue Anforderungen hinzu: 

Zum einen die nutzung des rohstoffpotentials 
von Abfällen und zum anderen das Klimaschutz-
potential durch die einsparung von treibhaus-
gasemissionen durch eine Optimierung der  
abfallwirtschaftlichen Maßnahmen.

Der allgemeinen Diskussion zur zukünftigen 
rohstoffversorgung und der steigerung der  
effizienz bei der verwendung von ressourcen 
in europa wurde im Jahr 2011 mit der veröf-
fentlichung des Fahrplans für ein ressourcen-
schonendes europa (KOM(2011) 571) durch die  
europäische Kommission rechnung getragen 
(vgl. mehrere Artikel im europaspiegel ab dem 
Jahr 2011). Der Fahrplan legt erstmals das politi-
sche Ziel auf europäischer ebene fest, die Depo-
nierung von Abfällen in der eu zu beenden, um 
so das rohstoffpotenzial der bisher deponierten 
Abfälle nutzbar zu machen. Analog definiert der 
im Dezember 2012 von der Kommission vorge-
legte vorschlag für ein siebtes umweltaktions-
programm (7. uAP) das Ziel, Abfall als ressource 
zu nutzen. entsprechend fordert das Programm 
die Deponierung von siedlungsabfällen nach 
und nach abzuschaffen (siehe dazu Artikel zum 
vorschlag eines 7. umweltaktionsprogramms in 
dieser Ausgabe).

Die zweite Herausforderung für die Abfallwirt-
schaft der Zukunft, welche im engen Zusammen-
hang zur Deponierung von Abfällen steht, stellt 
das Ziel der eu im bereich des Klimaschutzes dar. 
so soll der Ausstoß von treibhausgasen in der 
eu im vergleich zum referenzjahr 1990 bis 2020 
um mindestens 20% reduziert werden. Dies 
entspricht etwa 600 Millionen tonnen an CO2-
Äquivalenten pro Jahr. entsprechend ist auch der 
entwurf zum 7. uAP darauf ausgerichtet, den 
Klimaschutz in der eu weiter voranzutreiben. 

EU-SCHWERPUNKTE
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Dies findet seinen Ausdruck u.a. in der Forde-
rung nach einer beteiligung aller Wirtschafssek-
toren bei der einsparung von treibhausgasen. 

Im Zusammenhang mit der Deponierung unvor-
behandelter Abfälle ist vor allem das treibhaus-
gas Methan zu berücksichtigen, welches eine ca. 
21-mal stärkere Wirkung auf den Klimawandel 
hat als CO2 (eine tonne Methan-emissionen ent-
sprechen ca. 21 tonnen CO2-emissionen). Dass 
die europäische Abfallwirtschaft ein erhebliches 
Potential zur einsparung von treibhausgasen 
aufweist, hat nicht zuletzt die gemeinsam vom 
bDe und deutschen umweltbundesamt (ubA) 
in Auftrag gegebene studie "Klimaschutzpo-
tenziale der Abfallwirtschaft" des Öko-Instituts 
und des Instituts für energie- und umweltfor-
schung aus dem Jahr 2010 gezeigt. Demzufol-
ge ist ein großteil der Deponie-emissionen auf 
entweichendes Methan zurückzuführen. Wei-
terhin kommt die studie zu dem ergebnis, dass 
ein striktes Deponieverbot für unvorbehandelte 
siedlungsabfälle einen entscheidenden beitrag 
zur verbesserung der Klimaschutzbilanz der Ab-
fallwirtschaft leisten würde. Denn so könnten 
die durch abgelagerte organische Materialien 
verursachten Faulprozesse minimiert werden. 
Zusammen mit einer erhöhung der recyc-
lingquoten könnten laut studie eu-weit treibh-
ausgasemissionen von insgesamt 142 bis 192 
Millionen tonnen CO2-Äquivalente pro Jahr bis 
2020 eingespart werden. Das entspräche dem 
durchschnittlichen CO2-Ausstoß von über 20 
Millionen PKW pro Jahr. Daraus folgt, dass allein 
die Abfallwirtschaft der eu – bei entsprechenden 
Weichenstellungen – ca. ein viertel der CO2-
einsparungen leisten könnte, die die eu bis zum 
Jahr 2020 erreichen will.

14 Jahre nach verabschiedung der europäischen 
Deponierichtlinie ist festzuhalten, dass die 1999 
geschaffenen regelungen den heutigen politi-
schen Ansprüchen an die Abfallbewirtschaftung 
in der eu nicht mehr gerecht werden. viele Mit-
gliedstaaten der eu haben erhebliche Probleme, 
das Ziel der Deponierichtlinie, nämlich den bio-
logisch abbaubaren Anteil des deponierten sied-
lungsabfalls bis 2016 (bzw. in Ausnahmefällen 
bis 2020) im vergleich zum Jahr 1995 auf 35  
gewichtsprozent zu reduzieren, zu erreichen. 
Hinzu kommen unterschiedliche Interpretatio-
nen des begriffs "siedlungsabfall", die parallel 
in den Mitgliedstaaten existieren und die eine 
schwer vergleichbare Datenlage der „biologisch 
abbaubaren Anteile im siedlungsabfall“ verursa-
chen.

ein weiteres Problem der geltenden Deponie-
richtlinie stellt die regelung des Art. 6a dar,  
wonach siedlungsabfälle nicht ohne ein vorhe-
riges behandlungsverfahren deponiert werden 
sollen. sie verbietet indes nicht die Deponierung 
unvorbehandelter siedlungsabfälle, so dass  wei-
terhin jährlich große Mengen abgelagert werden 
und dieses vorgehen bisher noch in keinem Fall 
gegenstand eines abgeschlossenen verfahrens 
vor dem europäischen gerichtshof (eugH) war. 
ein erstes verfahren gegen Italien befindet sich 
jedoch aktuell in der vorprozessualen Phase (sie-
he dazu Artikel zum bericht des europäischen 
rechnungshofs in dieser Ausgabe).

Überprüfung und Weiterentwicklung  
der Recyclingziele der Abfallrahmen- und  
Verpackungsrichtlinie

Die Abfallrahmenrichtlinie 2008/98/eg sieht in 
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Art. 11 Abs. 2, lit. a) vor, dass bis 2020 alle Mit-
gliedstaaten 50% der Abfallströme Papier, Me-
tall, Kunststoff und glas aus privaten Haushalten 
zur Wiederverwendung vorbereiten oder recy-
celn müssen. Darüber hinaus sieht die richtlinie 
unter lit. b) ein separates Ziel für nicht gefähr-
liche bau- und Abbruchabfälle vor. Diese sollen 
zu mindestens 70% zur Wiederverwendung vor-
bereitet, recycelt oder einer sonstigen stofflichen 
verwertung, zu der auch die verfüllung zählt, 
zugeführt werden.

nach den bisherigen untersuchungen der Kom-
mission zeichnet sich ein sehr unterschiedliches 
bild bei der erfüllung der vorgeschriebenen 
Quoten der Abfallrahmenrichtlinie ab. Wäh-
rend einige Mitgliedstaaten – zu denen etwa 
Deutschland, Österreich, niederlande, etc.  
gehören – die Quoten bereits übererfüllen, sind 
andere Mitgliedstaaten, wie etwa griechenland, 
Italien und zahlreiche jüngere Mitgliedstaaten 
noch weit davon entfernt. Dementsprechend 
breit ist auch das spektrum an möglichen reak-
tionen der Kommission auf die ergebnisse der 
studie; neben einer erhöhung oder erweiterung 
der recyclingziele könnte auch die beibehaltung 
des status-quo der recyclingziele der Abfallrah-
menrichtlinie erwogen werden. grundsätzlich 
hat die Kommission bereits  angekündigt, einen 
möglichen legislativen vorschlag zur überarbei-
tung der recyclingziele einer gesetzesfolgenab-
schätzung (Impact Assessment) zu unterziehen. 
ergänzend könnten sog. „soft law“ Instrumen-
te, wie etwa leitfäden oder eine Plattform zum 
Austausch von „best practice“ beispielen, von 
der Kommission eingesetzt werden, um die  
recyclingquoten zu erhöhen.

neben einer möglichen Anpassung der Zielbe-

stimmungen der Abfallrahmenrichtlinie wird 
auch die bisherige berechnungsgrundlage für 
die recyclingquoten überprüft, die von den  
nationalen behörden an eurostat gemeldet  
werden müssen. Derzeit können die Mitglied-
staaten zwischen vier Methoden zur berechnung 
ihrer recyclingquote nach Art. 11 Abs. 2, lit. a) 
wählen. Die berechnungsmethoden sind im  
beschluss 2011/753/eu vom 18. november 2011 
festgelegt. Demnach kann sowohl die Menge 
der anfallenden Haushaltabfälle als auch die 
gesamtmenge der siedlungsabfälle als berech-
nungsgrundlage der recyclingquoten gewählt 
werden. Außerdem haben die Mitgliedstaaten 
hinsichtlich der in die Quoten-berechnung einbe-
zogenen stoffströme – nur die getrennt erfass-
ten stoffströme Papier, Metall, Kunststoff und 
glas bis hin zur gesamtmenge der recycelten 
siedlungsabfälle – einen erheblichen spielraum. 
schließlich gibt es auch bei der berechnung – 
Abfallinput vs. Abfalloutput von sortieranlagen 
– große schlupflöcher.

Für verpackungsabfälle sieht die verpackungs-
richtlinie 94/62/eg in Art. 6 Abs. 1 vor, dass 
spätestens bis zum 31. Dezember 2008 die Mit-
gliedstaaten die folgenden Mindestzielvorgaben 
für die stoffliche verwertung von Materialen aus 
verpackungsabfällen erzielt habe müssen: 60 
gewichtsprozent für glas, Papier und Karton, 50 
gewichtsprozent für Metalle, 22,5 gewichtspro-
zent für Kunststoffe und 15 gewichtsprozent für 
Holz. Diese Mindestziele werden, wie bisherige 
untersuchungen der Kommission zeigen, von 
einer vielzahl von Mitgliedstaaten bereits erfüllt 
bzw. nahezu erfüllt. nur einige wenige Mitglied-
staaten sind davon noch weit entfernt. Insge-
samt sieht die Kommission nach einer ersten ein-
schätzung durchaus Potential für eine erhöhung 
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der Ziele aus der verpackungsrichtlinie.
vor dem Hintergrund des im „Fahrplan für ein 
ressourcenschonendes europa“ und in der 
„rohstoffinitiative“ (KOM(2011) 25) von der 
Kommission skizzierten bildes eines wachsen-
den Drucks auf ressourcen und rohstoffe, sieht 
die Kommission einen tragenden Pfeiler zur  
sicherung der Wettbewerbsfähigkeit der euro-
päischen Wirtschaft in der verstärkten nutzung 
von Abfällen als ressource. um dies zu erreichen, 
setzt die Kommission in erster linie auf eine An-
passung der Kernzielbestimmungen der Abfall-
rahmen-, verpackungs-, und Deponierichtlinie.  

Weiteres Vorgehen

Interessierte Kreise können alle aktuellen ent-
wicklungen zur Konsultation sowie zum gesam-
ten überarbeitungsprozess unter folgendem link 
abrufen: http://www.wastetargetsreview.eu/
Der bDe hatte bereits über seinen europäischen 
Dachverband FeAD (Föderation der europäi-
schen entsorgungswirtschaft) die Möglichkeit, 
an einem Austausch mit der Consultancy eunO-
MIA teilzunehmen, die den überarbeitungspro-
zess für die Kommission organisiert. Auch wird 
der bDe sich neben der teilnahme an der öf-
fentlichen Konsultation während des gesamten 
vorhabens aktiv in die Diskussionen auf europäi-
scher ebene einbringen.

Bewertung

Der bDe sieht den aktuell begonnen überprü-
fungsprozess der Deponierichtlinie als wichtigen 
schritt an, um vorhandene lücken im europäi-
schen regelungswerk zu schließen. er wird da-

her auf europäischer ebene für ein strenges vor-
behandlungsgebot für Abfälle zur Deponierung 
eintreten. Damit kann in europa ein erheblicher 
beitrag zum ressourcen-, umwelt- und Klima-
schutz geleistet werden. Die erfahrungen aus 
Mitgliedstaaten wie Deutschland und Österreich 
zeigen, dass ein solches vorbehandlungsgebot 
technisch realisierbar ist. Parallel müssen früh-
zeitig Infrastrukturen geschaffen werden, die 
eine hochwertige Abfallbehandlung im sinne 
der fünfstufigen Abfallhierarchie ermöglichen.
In den Kernzielbestimmungen der Abfallrah-
men-, verpackungs- und Deponierichtlinie sieht 
die Kommission zu recht zentrale Instrumente, 
um das recycling in der eu zu stärken. vor dem 
Hintergrund einer global wachsenden nachfrage 
nach rohstoffen ist es gerade für die eu von gro-
ßer bedeutung, eine weitest mögliche Kreislauf-
führung von rohstoffen zu gewährleisten. Die 
Anstrengungen der europäischen Kommission 
in diese richtung werden vom bDe ausdrücklich 
begrüßt. 

Die private entsorgungswirtschaft ist bereit  
ihren beitrag zur erreichung dieser Ziele weiter 
zu steigern und  als treibende Kraft zu fungieren. 
Dies ist jedoch nur möglich, sofern die richtigen 
rahmenbedingungen dafür geschaffen werden. 
Dazu zählen neben einer strikten umsetzung 
und Anwendung der eu-Abfallgesetzgebung 
auch die Durchsetzung der europäischen Wett-
bewerbs- und binnenmarkts-regelungen sowie 
die Abschaffung der Privilegierung öffentlicher 
gegenüber privaten unternehmen bei der Mehr-
wertsteuerpflicht. nur wenn ein verlässlicher 
Ordnungsrahmen in der eu geschaffen und in al-
len Mitgliedstaaten gleichermaßen durchgesetzt 
wird, lässt sich die vision einer europäischen 
Kreislaufwirtschaft verwirklichen.
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Startschuss für EU-Innovationspartnerschaft  
für Rohstoffe

Am 12. Februar 2013 hat erstmals die hochrangige  
Lenkungsgruppe (HLG) der Europäischen Innovationspart- 
nerschaft für Rohstoffe (EIP Raw Materials) getagt. Ein  
Strategischer Implementierungsplan (SIP), der Mitte des  
Jahres veröffentlicht wird, soll innovative Lösungen entlang 
der gesamten Wertschöpfungskette anbieten, darunter auch 
im Bereich der Abfallbewirtschaftung. 

eu-Industriekommissar Antonio tajani hat  
zusammen mit eu-umweltkommissar Janez  
Potocnik und Maire geoghegan Quinn, eu-
Kommissarin für Forschung und Innovation, auf 
dem ersten konstituierenden treffen der Hlg am 
12. Februar 2012 den startschuss für die euro-
päische Innovationspartnerschaft zu rohstoffen 
(eIP raw Materials) gegeben. Mit Hilfe dieser  
Initiative, an der sich auch nationale Minister, 
Forschungseinrichtungen sowie vertreter aus der 
Industrie beteiligen, soll europa bis 2020 unab-
hängiger von rohstoffimporten werden. Das soll 
vor allem durch innovative lösungen in berei-
chen wie rohstofferkundung, -gewinnung und 
-verarbeitung sowie recycling und substitution 
erreicht werden. Derzeit wird ein strategischer 
Implementierungsplan erarbeitet, in dem auch 
die verbesserung des regulatorischen rahmens 
für die Abfallwirtschaft thematisiert werden soll. 

Konkrete Ziele bis 2020

Im rahmen der Innovationspartnerschaft sollen 
jeweils bis zu zehn Pilotprojekte zur rohstoff- 

erkundung, -gewinnung und -verarbeitung  
sowie zum recycling durchgeführt werden. es 
sollen bei mindestens drei schlüsselanwendun-
gen substitute für kritische und knappe rohstof-
fe gefunden werden. Ziel ist auch ein effizien-
terer Materialeinsatz sowie besseres recycling 
wertvoller rohstoffe aus Abfällen. Der Aufbau 
von Forschungs-, Ausbildungs- und Weiterbil-
dungszentren soll die Primärrohstoffgewinnung 
nachhaltiger machen. verbesserungen sollen 
auch bei der statistischen erfassung bestehen-
der rohstoffreserven und bei der entwicklung 
von Analyseinstrumenten zur genaueren Ab-
schätzung von Angebots- und nachfragetrends 
erzielt werden. Mit Hilfe der Innovationspartner-
schaft möchte die eu auch eine internationale 
Kooperationsstrategie für rohstoffe, sowohl auf 
bilateraler, als auch auf multilateraler ebene,  
erarbeiten.  

Arbeitsweise und thematische  
Schwerpunkte

Die eIP rohstoffe wird angeführt von der High-
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level-group (Hlg), welche die strategische Aus-
richtung bestimmt. Die eu-Kommissare tajani, 
Potocnik und Quinn beteiligen sich als asso-
ziierte Mitglieder. Zum teilnehmerkreis der Hlg 
gehören aber auch Minister von eu-Mitglied-
staaten aus den bereichen Industrie/Wirtschaft, 
umwelt und Forschung – Deutschland ist durch 
Wirtschaftsminister Philipp rösler vertreten. 
universitäten und Forschungseinrichtungen  
vertreten die Wissenschaft. Aus der Industrie 
sind geschäftsführer von unternehmen aus  
verschiedenen branchen wie bergbau und bau-
stoffherstellung, Holzindustrie, Maschinenbau 
und Abfallwirtschaft vertreten. Hlg-Mitglieder 
aus der entsorgungswirtschaft sind Peter Hoff-
meyer (nelsen Ag) sowie Christophe Cros (suez 
environnement). 

Jedem teilnehmer der Hlg arbeitet ein sog. 
sherpa zu. sie fungieren als bindeglied zwischen 
der Hlg und den operationellen gruppen, in de-
nen im rahmen von festgelegten Arbeitsschwer-
punkten die inhaltliche Arbeit stattfindet. Diese 
insgesamt fünf Arbeitsgruppen beraten die Hlg 
und sind für die umsetzung des strategischen 
umsetzungsplans verantwortlich. sie setzen sich 
aus einem breiten spektrum an sachverständi-
gen sowie vertretern von behörden, unterneh-
men, verbänden sowie nichtregierungsorganisa-
tionen zusammen. 

Die erste Arbeitsgruppe beschäftigt sich the-
matisch mit einer nachhaltigen und sicheren 
rohstoffversorgung, z.b. durch fortschrittliche 
explorationstechnologien. Der schwerpunkt der 
zweiten Arbeitsgruppe liegt auf der substituti-
on von kritischen und knappen rohstoffen. Der 
Aufbau einer innovativen Wissens- und Infra-
strukturbasis zu den ressourcen der eu liegt im 

verantwortungsbereich der dritten Arbeitsgrup-
pe. Die vierte Arbeitsgruppe beschäftigt sich mit 
sammlung, sortierung und recycling von Abfäl-
len. Ziel ist die fortschrittlichsten Methoden der 
Abfallbewirtschaftung möglichst weit in der eu 
zu verbreiten sowie durch wirtschaftliche Instru-
mente die nachfrage nach sekundärrohstoffen 
zu erhöhen. thematisiert werden darüber hinaus 
die überwachung von Abfallströmen innerhalb 
und außerhalb der eu sowie Zertifizierungsrege-
lungen für recyclinganlagen. Die fünfte Arbeits-
gruppe beschäftigt sich mit einem angemesse-
nen internationalen rahmen, beispielsweise zur 
verbesserung der geologischen Wissensbasis 
oder zur verstärkten Zusammenarbeit in interna-
tionalen Organisationen in rohstofffragen.

Entwurf des Strategischen Implementie-
rungsplans

Derzeit erarbeiten die Arbeitsgruppen einen 
strategischen Implementierungsplan, in dem 
Prioritäten festgelegt und spezifische Maßnah-
men zu deren verwirklichung vorgeschlagen 
werden sollen. Inhaltlich basiert der strategische 
Implementierungsplan auf drei säulen: einer 
technologie-säule, einer nicht-technologischen, 
regulatorischen säule sowie einer säule zu inter-
nationalen Kooperationen.

Die Weiterentwicklung des regulatorischen rah-
mens zur verbesserung der Abfallbewirtschaf-
tung in der eu ist teil der nicht-technologischen 
säule und fällt in den Aufgabenbereich der  
Arbeitsgruppe 4. Derzeit werden vorschläge für 
spezifische Aktionen und Maßnahmen gesam-
melt. Als Prioritäten im bereich Abfallbewirt-
schaftung werden insbesondere der regulatori-
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sche rahmen (Abfall und Produkte), Wissen und 
Monitoring, standardisierung bzw. Zertifizierung 
sowie innovative geschäftsmodelle und Partner-
schaften diskutiert. es ist eine beschränkung auf 
zehn konkrete Maßnahmen vorgesehen.

Auf der Agenda der Arbeitsgruppe 4 stehen 
u.a. anspruchsvolle recyclingziele für einzelne 
stoffströme; ein besonderes Augenmerk wird 
dabei auf kritische Industriemetalle gelegt. Auch 
eine Harmonisierung der berechnungsmetho-
den der recyclingraten wird erwogen. Außer-
dem soll die Qualität von recycelten Materialien 
verbessert werden. Auch eine erweiterung der 
Herstellerverantwortung im rahmen der über-
arbeitung der eu-Abfallgesetzgebung sowie 
eine einbeziehung der rohstoffdimension und  
recyclingfähigkeit von Produkten im rahmen der 
Ökodesign-richtlinie werden erwogen. Weitere 
zur Diskussion stehende Aspekte sind gezieltere 
Kontrollen bei der verbringung gefährlicher Ab-
fälle und sektorenübergreifende Partnerschaften 
entlang der gesamten Wertschöpfungskette. 
ebenfalls im gespräch sind eine Zertifizierung 
von recyclinganlagen und eine Integration der 
Abfallverbrennung in das eu-emissionshandels-
system.

Hintergrund

Die europäische Innovationspartnerschaft zu 
rohstoffen geht auf die Mitteilung der Kommis-
sion „rohstoffe für das künftige Wohlergehen 
europas nutzbar machen“ (KOM(2012) 82 final) 
zurück. Hintergrund sind die bemühungen der 
Kommission, die versorgung der europäischen 
Industrie mit rohstoffen auch in der Zukunft  
sicherzustellen, da sich versorgungsschwie-

rigkeiten negativ auf deren leistungsfähigkeit  
auswirken. europa ist beinahe vollständig auf 
Importe wichtiger technologierohstoffe wie Pla-
tin oder Kobalt angewiesen. Zu den wichtigsten 
exportländern gehören China, die Demokrati-
sche republik Kongo oder südafrika.

Ausblick

Im April und Mai 2013 findet die zweite run-
de der inhaltlichen Abstimmungen zum strate-
gischen Implementierungsplan zwischen den  
Arbeitsgruppen und sherpas, der High-level-
group sowie der europäischen Kommission 
statt. Der finale entwurf soll am 5. Juni 2013 von 
den sherpas beraten und der Hlg am 17. Juni 
2013 zur Abstimmung vorgelegt werden. nach 
erfolgreicher Annahme werden alle interessier-
ten Kreise durch die Kommission voraussichtlich 
zwischen september und Dezember 2013 auf-
gerufen, sich an der Ausschreibung der vorge-
schlagenen Forschungs- und Pilotprojekte zu 
beteiligen. Die Kommission wird nach der ver-
öffentlichung des sIP eine Mitteilung vorlegen.

Bewertung

Aus sicht des bDe ist die Initiative der europä-
ischen Innovationspartnerschaft zu rohstoffen 
positiv zu bewerten. Zu begrüßen ist insbeson-
dere das Ziel, den regulatorischen rahmen der 
eu im bereich der Abfallbewirtschaftung zu  
verbessern.

Die derzeit diskutierten Prioritäten im bereich 
Abfallwirtschaft gehen grundsätzlich in die rich-
tige richtung. Die verbreitung der getrennt-
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sammlung von Abfällen, die erweiterung der 
Herstellerverantwortung, die umsetzung der eu-
Abfallrahmenrichtlinie und anspruchsvolle recy-
clingziele sowie die Ausweitung der Ökodesign-
richtlinie können die Quantität und Qualität des 
recyclings erhöhen. ebenfalls positiv sind signa-
le, illegale Abfalltransporte zu unterbinden und 
rohstoffpartnerschaften entlang der gesamten 
Wertschöpfungskette, die entsorgungs- und 
recyclingunternehmen einschließen, zu entwi-
ckeln.

Kritisch ist indes die Idee zu sehen, behandlungs- 
und recyclinganlagen zu zertifizieren, um die  
illegale verbringung von Abfällen zu unterbin-
den. Dies lässt sich auch durch eine Zertifizie-
rung nicht verhindern – hier handelt es sich um 
eine Frage des vollzugs. Darüber hinaus müsste 
die vereinbarkeit mit dem Welthandelsrecht kri-
tisch geprüft werden, denn dies erlaubt – unter 
berücksichtigung der eu-Abfallverbringungsver-
ordnung (eg) nr. 1013/2006 – den export von 
grün gelisteten, ungefährlichen Abfällen, wie 
schrotten, Altpapier oder Altkunststoffen. eine 
exakte Differenzierung ist folglich unerlässlich, 
um nicht geltendes internationales recht zu ver-
letzen und an dem eigentlichen Ziel der illegalen 
Abfallverbringung vorbei zu regulieren.

Der bDe wird sich künftig aktiv in die Diskussion 
einbringen und sicherstellen, dass angemessene 
rahmenbedingungen für die entsorgungsbran-
che in Deutschland und europa geschaffen wer-
den. so empfiehlt der bDe, bisher unbeachtete 
Aspekte mit in die beratungen zum strategi-
schen umsetzungsplan einfließen zu lassen. um 
z.b. das ganze ökonomische und ökologische 
Potential der europäischen Kreislaufwirtschaft 
zu nutzen, müsste die vollständige umsetzung 

des eu-Abfallrechts sowie dessen vollzug in al-
len eu-Mitgliedstaaten sichergestellt werden. 
Darüber hinaus müssten die bestehenden eu-
Wettbewerbsregeln besser angewendet und 
durchgesetzt werden. Denn nur ein freier Markt, 
in dem getrennt erfasste Abfälle aus privaten 
Haushalten frei zirkulieren können, gewähr-
leistet, dass diese Abfälle einer hochwertigen  
verwertung zugeführt werden können.
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7. Umweltaktionsprogramm: Umweltausschuss  
diskutiert Berichtsentwurf

Bei der Aussprache im Umweltausschuss des Europäischen  
Parlaments über den Berichtsentwurf des französischen  
Berichterstatters Gaston Franco (EVP) zum 7. Umweltaktions-
programm war die Zukunft der europäischen Abfallbewirt-
schaftung ein zentrales Thema. Die Abstimmung findet am  
24. April statt. 

nachdem die europäische Kommission ihren 
vorschlag für das 7. umweltaktionsprogramm 
(uAP) „gut leben innerhalb der belastbarkeits-
grenzen unseres Planeten“ (KOM(2012) 710) 
ende november 2012 vorgestellt hat (siehe euro-
paspiegel 01/2013), positionieren sich derzeit die 
Abgeordneten des federführenden Ausschusses 
für umweltfragen, öffentliche gesundheit und 
lebensmittelsicherheit des europäischen Parla-
ments (envI). Die schattenberichterstatter haben 
bereits in der ersten Aussprache am 20. März  
signalisiert, dass sie im rahmen des 7. uAP eine 
ambitionierte eu-Abfallpolitik unterstützen und 
die Absicht des berichterstatters gaston Franco 
nicht mittragen, im Abfallbereich lediglich den 
status Quo erhalten zu wollen.

Diskussionen im ENVI-Ausschuss

Franco hatte Anfang März seinen berichtsent-
wurf vorgelegt. Darin schwächt er die von der 
Kommission vorgeschlagenen ambitionierten 
Ziele und Maßnahmen für den Abfallbereich 
maßgeblich ab. beispielsweise streicht er die 
nachdrückliche Maßgabe, dass die Abfallhierar-

chie strikt einzuhalten sei. Anstatt – wie von der 
Kommission vorgeschlagen – die energetische 
verwertung auf nicht-recyclierbare Abfälle zu 
begrenzen sowie die Deponierung schrittweise 
abzuschaffen, beschränkt sich Franco darauf, 
zu fordern, recyclierbare und kompostierbare  
Abfälle schrittweise von der Deponierung weg 
und dem recycling sowie der verwertung zuzu-
führen. Während der Aussprache im umweltaus-
schuss begründete der berichterstatter seinen 
vorschlag damit, dass ein allgemeines Deponie-
rungsverbot von Abfällen vor 2020 unrealistisch 
sei. Zunächst müsse überprüft werden, welche 
Abfälle überhaupt unter ein Deponierungsver-
bot fallen sollten. 

Die schattenberichterstatter kritisierten  
unisono diese Position. Jo leinen, der deut-
sche schattenberichterstatter (s&D), warn-
te vor einer Aufweichung der Kommissions-
vorschläge. Die Abfallhierarchie müsse strikt 
angewendet werden, die entsprechenden  
Änderungsanträge des berichterstatters zur Hie-
rarchie seien zudem nicht kohärent und stifteten 
dadurch mehr verwirrung als dass sie Klarheit 
schafften. Der liberale schattenberichterstatter  
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gerben-Jan gerbrandy (niederlande, AlDe) be-
tonte insbesondere, dass das 7. uAP nicht nur als 
umwelt-, sondern auch als Wirtschaftsprogramm 
zu sehen sei. Margrete Auken (Dänemark), die 
berichterstatterin der grünen, kritisierte nach-
drücklich die verbrennung von recyclierbaren 
und kompostierbaren Abfällen. grundsätzli-
che Kritik an der Müllverbrennung übte Anna  
rosbach (Dänemark), die schattenberichterstat-
terin der europäischen Konservativen und refor-
misten. Karl-Heinz Florenz (Deutschland, evP), 
Fraktionskollege des berichterstatters, sprach 
sich ebenfalls dafür aus, die verbrennung künf-
tig weiter zu beschränken. Diese entsorgungs-
option sei nicht mehr zeitgemäß. Der berichter-
statter hingegen würde der verbrennung einen 
„blankocheck“ ausstellen. Florenz plädierte für 
die verstärkte stoffliche verwertung und eine 
verschärfung der Deponierichtlinie. 

Zusammen mit den 75 Änderungsvorschlägen 
des berichtsentwurfs wurden insgesamt 503 
Änderungsanträge zum Kommissionsvorschlag 
eingereicht. Florenz sowie die schattenbericht-

erstatter leinen, Auken und gerbrandy – letz-
tere in teilweise fraktionsübergreifenden Anträ-
gen – wollen die abfallrelevanten regelungen 
stärken. so wird u.a. ein eu-weites, generelles 
Deponierungsverbot gefordert. Öffentliche Mit-
tel sollten nicht mehr für den bau von Abfallde-
ponien verwendet und die eu-strukturförderung 
im Abfallbereich an der fünfstufigen Abfallhier-
archie ausgerichtet werden. Die Abgeordneten 
sprechen sich in ihren Änderungsanträgen auch 
für ambitionierte recyclingziele, die steigerung 
der Wirtschaftlichkeit von recycling sowie den 
Ausbau der getrenntsammlung aus. um die 
rohstoffversorgung zu sichern, sollen Innova-
tionspartnerschaften zwischen Industrie und 
entsorgungswirtschaft ausgebaut sowie die  
Forschung zur recyclingfähigkeit wichtiger 
technologierohstoffe gestärkt werden. Auf der 
anderen seite wurden aber auch Anträge einge-
reicht, die hinter den Maßgaben der Kommission  
zurückbleiben und lediglich eine schrittweise 
steigerung der stofflichen verwertung bedeu-
ten. 

Ausblick

Die Abstimmung über den bericht im federfüh-
renden umweltausschuss findet am 24. April 
2013 statt, die im Plenum voraussichtlich Anfang 
Juli. nach Auskunft der irischen ratspräsident-
schaft sind die beratungen im rat bereits weit 
fortgeschritten. eine einigung der gesetzgeber 
in erster lesung wird als realistisch eingestuft. 

Bewertung

Der bDe spricht sich gemeinsam mit dem bun-
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desverband sekundärrohstoffe (bvse), der bun-
desvereinigung Deutscher stahlrecycling- und 
entsorgungsunternehmen e.v. (bDsv) sowie 
dem verband Österreichischer entsorgungsbe-
triebe (vÖeb) für eine ambitionierte Weiterent-
wicklung des eu-Abfallrechts aus. Das 7. uAP 
muss die Weichen für eine zukunftsfähige Ab-
fallwirtschaft in der eu bis 2020 und darüber hi-
naus stellen. Auch wenn der vorschlag der Kom-
mission wichtige voraussetzungen zur stärkung 
des recyclings nennt, ist das Programm zu vage. 
In seiner derzeitigen Form fehlt es bereits an ei-
nem konkreten Zeitplan zur Weiterentwicklung 
des europäischen umweltrechts. Änderungsan-
träge, die den Kommissionsvorschlag weiter ver-
wässern, sind daher strikt abzulehnen.

Das 7. umweltaktionsprogramm sollte nicht nur 
die vollständige umsetzung des eu-umwelt-
rechts sicherstellen, sondern auch lösungen für 
das Problem des häufig fehlenden oder man-
gelhaften vollzugs durch die nationalen behör-
den vorschlagen. Aufgrund der unzureichenden  
Anwendung der eu-Abfallgesetzgebung existie-
ren bei der leistungsfähigkeit der Abfallbewirt-
schaftung noch immer gravierende unterschiede 
zwischen den Mitgliedstaaten. 

um die Prioritätenfolge der besten Abfallbe-
handlungsoptionen nicht aufzuweichen, muss 
die fünfstufige Abfallhierarchie strikt angewen-
det werden. Abweichungen – wie in Art. 4 Abs. 
2 der Abfallrahmenrichtlinie vorgesehen – sind 
nur unter umweltschutzaspekten für bestimm-
te Abfallströme und unter berücksichtigung der 
gesamten Auswirkungen der erzeugung und  
bewirtschaftung dieser Abfälle zu rechtfertigen.

Aus sicht der privaten entsorgungswirtschaft 

sollte das Auslaufen der Deponierung konkreti-
siert und vor allem ein eu-weites Deponierungs-
verbot unvorbehandelter Abfälle eingeführt 
werden. grundlage könnte ein grenzwertsystem 
sein, wie es beispielsweise das deutsche Depo-
nierecht vorsieht. 

Auch die vage Formulierung, recycling-
Hemmnisse im binnenmarkt zu beseitigen, ist 
unzureichend. Dies wird indes in den Ände-
rungsanträgen nicht näher präzisiert. um wett-
bewerbsrechtliche Hemmnisse tatsächlich zu 
beseitigen, müssen die eu-Wettbewerbsregeln 
in allen Mitgliedstaaten angewendet und durch-
gesetzt, eine faire und transparente öffentliche 
Auftragsvergabe gewährleistet und die steuer-
liche ungleichbehandlung des öffentlichen und 
privaten sektors beendet werden.

Die Kommission hat in ihrem vorschlag die euro-
päische strukturpolitik im bereich Abfallbewirt-
schaftung unerwähnt gelassen. Damit zukünftig 
eu-Fördergelder in den neuen Mitgliedstaaten 
nicht mehr vornehmlich für den bau von Depo-
nien verwendet werden, sollte – wie in Ände-
rungsanträgen vorgeschlagen – die eu-Förder-
politik im bereich Abfallwirtschaft konsequent 
an der fünfstufigen Abfallhierarchie ausgerichtet 
werden. 

bei recyclingverfahren können im Zusammen-
hang mit der Chemikaliengesetzgebung prak-
tische Fragen und unsicherheiten aufgeworfen 
werden, wenn stoffidentität mit bereits unter 
reACH registrierten stoffen vorliegt. bei der von 
der Kommission angekündigten überarbeitung 
des Chemikalienrechts muss deshalb die Kom-
patibilität mit dem Abfallrecht berücksichtigt 
werden.
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Im übrigen zeigt die Kommission keine konkre-
ten Instrumente auf, um beschwerdeverfahren 
aufgrund von verstößen gegen eu-umweltrecht 
zu erleichtern und zu beschleunigen. Der bDe 
erneuert daher seine Forderung nach einer Aus-
weitung des verfahrens „eu-Pilot“ auf nationa-
le gesetze im entwurfsstadium. Damit könnte 
bereits frühzeitig und adäquat auf eine unsach-
gemäße umsetzung von eu-rechtsvorschriften 
reagiert werden und die teilweise massiven  
unsicherheiten für unternehmen und bürger – 
wie im Falle des neuen ungarischen Abfallgeset-
zes (wir berichten in dieser Ausgabe) – vermie-
den werden.
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EU-Rechnungshof: Strukturförderung verfehlt die Ziele 
der EU-Abfallpolitik 

Der Europäische Rechnungshof (EuRH) hinterfragt in seinem 
Ende Januar veröffentlichten Prüfbericht die Wirksamkeit der 
EU-Förderung von Infrastrukturmaßnahmen für die Bewirtschaf-
tung von Abfällen aus privaten Haushalten. Die Prüfer raten u.a. 
dazu, schwerpunktmäßig Behandlungsanlagen für getrennt  
erfasste Abfälle zu fördern sowie die in Art. 6 a der Deponie-
richtlinie aufgeführte Regelung, wonach Siedlungsabfälle nicht 
ohne ein vorheriges Behandlungsverfahren deponiert werden 
dürfen, zu präzisieren.

Die europäische union hat zur Förderung von 
Infrastrukturprojekten für die Abfallbewirtschaf-
tung im rahmen des europäischen Fonds für  
regionale entwicklung (eFre) und des Kohäsions-
fonds (KF) im Zeitraum von 2000 bis 2013 Mittel 
in Höhe von 10,8 Milliarden euro bereitgestellt – 
allerdings nur mit begrenztem erfolg. Zu diesem 
ergebnis kommen die Prüfer aus luxemburg in 
ihrem sonderbericht (sb nr. 20/2012) vom 31. 
Januar 2013. Darin werden geförderte Projek-
te in acht europäischen regionen aus spanien, 
Italien, Portugal und rumänien einer umfassen-
den überprüfung unterzogen. ein entscheiden-
der Faktor für eine erfolgreiche und wirksame  
Kofinanzierung von Abfallwirtschaftsprojekten 
ist dem bericht zufolge eine wirksame getrennt-
sammlung von Abfällen am entstehungsort. 
Auch flankierende Maßnahmen wie Informa-
tions- und sensibilisierungskampagnen, geän-
derte verfahrensabläufe in der verwaltung sowie 
finanzielle Anreize und sanktionen  beeinflussen 
das ergebnis positiv.

Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick

sortieranlagen wiesen in allen regionen zufrie-
denstellende ergebnisse auf. Auch die leistung 
von Anlagen zur behandlung getrennt gesam-
melter biologisch abbaubarer Abfälle war hoch. 
Allerdings verfehlten diejenigen mechanisch-bio-
logischen behandlungsanlagen die Zielvorgaben 
der eu-Abfallpolitik, bei denen unsortierte Ab-
fälle angeliefert wurden. In allen untersuchten 
Deponien wurden die Abfälle entweder ohne 
jegliche vorbehandlung oder nur unzureichend 
vorbehandelt abgelagert. 

erhebliche Mängel stellte der rechnungshof bei 
der berichterstattung der Mitgliedstaaten fest. 
Problematisch sei dabei, dass die Kommission die 
übermittelten Zahlen lediglich auf Kohärenz über-
prüfe, nicht aber deren Zuverlässigkeit bewerte. 
trotz genereller verbesserungen der Abfallbe-
wirtschaftung bemängeln die Prüfer in sechs der 
untersuchten acht regionen einen Anstieg des 
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Pro-Kopf-Abfallaufkommens. In lediglich einem 
viertel der untersuchten regionen stieg die ge-
trenntsqmmlung an und nahm gleichzeitig die 
Deponierungsrate ab. In vielen der untersuchten 
regionen wurden bzw. werden Abfälle noch im-
mer ohne vorherige behandlung auf Deponien 
abgelagert. Dies entspricht nicht den vorgaben 
der Abfallrahmenrichtlinie 2008/98/eg. ledig-
lich zwei der untersuchten regionen erreichten 
die eu-Zielvorgaben – in beiden Fällen wurden 
biologisch abbaubare Abfälle getrennt gesam-
melt und eine Deponieabgabe erhoben.

Der Kommission werden in dem bericht 
schwachstellen beim eu-Abfallrecht und bei 
den entsprechenden leitlinien vorgehalten. Zum  
einen werde der schwerpunkt nicht deutlich  
genug auf das Ziel der Abfallvermeidung gelegt. 
Zum anderen müsse Art. 6 a der Deponiericht-
linie (1999/31/eg), wonach siedlungsabfälle 
nicht ohne ein vorheriges behandlungsverfahren 
deponiert werden dürfen, präzisiert werden. es 
sei nicht klar, was mit dem begriff der „behand-
lung“ gemeint sei. Kritisiert werden außerdem 
das Fehlen eu-weiter standards für Kompost  
sowie einheitlicher leitlinien zur Finanzierung 
der stilllegungs- und nachsorgekosten für De-
ponien. Die Prüfer bezweifeln, dass aufgrund  
unterschiedlicher berechnungsmethoden sämtli-
che Deponierungskosten für einen Zeitraum von 
30 Jahren, wie in der Deponierichtlinie vorgege-
ben, gedeckt seien.

Empfehlungen des EU-Rechungshofs

Der europäische rechnungshof empfiehlt den 
Mitgliedstaaten, im rahmen der strukturförde-
rung den schwerpunkt auf Abfallbewirtschaf-

tungsprojekte zur behandlung getrennt erfasster 
Abfälle zu legen und zuverlässige Datenbanken 
über die Abfallbewirtschaftung einzurichten. 
Außerdem empfehlen die Prüfer, Finanzhilfen 
aus dem eu-Haushalt künftig mit dem erreichen 
der Ziele der eu-Abfallpolitik zu verknüpfen. 
Weiterhin werden Deponieabgaben sowie An-
reize zur Abfallvermeidung und zum recycling 
empfohlen. Der Kommission raten die Prüfer, 
die eu-strukturförderung an die Durchführung 
flankierender Maßnahmen zu binden, Ziele zur 
Abfallvermeidung zu erarbeiten und den begriff 
der vorbehandlung in der Deponierichtlinie klar-
zustellen.

Antworten der Kommission

Die Kommission verweist in ihrer Antwort auf 
den Prüfbericht des europäischen rechnungs-
hofes darauf, dass zum Zeitpunkt der geneh-
migung und Durchführung der untersuchten 
Abfallbewirtschaftungsprojekte die getrenn-
te Abfallsammlung noch nicht gesetzlich vor-
geschrieben war. Die Abfallrahmenrichtlinie 
schreibt die einrichtung getrennter sammlungen 
von Papier, glas, Metall und Kunststoff bis 2015 
vor.

In der für 2014 geplanten überarbeitung der 
eu-Abfallpolitik werde die Kommission u.a. die 
recyclingziele der Abfallrahmenrichtlinie in den 
Mittelpunkt stellen. ebenfalls würden mit der 
überarbeitung der Deponierichtlinie die Ziele zur 
verringerung der Deponierung von biologisch 
abbaubaren Abfällen angepasst. Darüber hinaus 
prüfe die Kommission derzeit die erarbeitung 
von Kriterien für das ende der Abfalleigenschaft 
für biologische Abfälle, um damit die erzeugung 
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von qualitätsgeprüftem Kompost zu verbessern.

Was den begriff „behandlung“ in der Depo-
nierichtlinie angeht, verweist die Kommission 
auf ein gegen Italien eingeleitetes vertrags-
verletzungsverfahren wegen der Deponierung  
unbehandelter Abfälle. sofern das verfahren vor 
dem europäischen gerichtshof eröffnet werde, 
erwarte die Kommission auch eine Klärung die-
ses begriffs.

Im rahmen der Kohäsionspolitik für den Zeit-
raum von 2014 bis 2020 werde die Kommission 
die Mittelvergabe für Abfallwirtschaftsprojekte 
an sog. ex-Ante-Konditionalitäten gemäß den 
bestimmungen der Abfallrahmenrichtlinie knüp-
fen. Damit sollten in Zukunft nur noch diejeni-
gen Projekte gefördert werden, die den vorga-
ben der europäischen Abfallpolitik entsprechen.

Hintergrund zum EuRH-Sonderbericht

Der sonderbericht 20/2012 mit dem titel  
„gewährleistet die Förderung von Infrastruk-
turprojekten für die siedlungsabfallwirtschaft 
im rahmen von strukturmaßnahmen eine 
wirksame unterstützung der Mitgliedstaaten 
beim erreichen der Ziele der eu-Abfallpolitik?“  
untersuchte im Zeitraum von Januar bis novem-
ber 2011 insgesamt 26 Infrastrukturprojekte 
für die Abfallbewirtschaftung. Zu den Projekten 
gehörten fünf sortieranlagen, sieben Kompos-
tier- oder vergärungsanlagen, sieben Anlagen 
zur mechanisch-biologischen behandlung sowie 
sieben Abfalldeponien.

Bewertung

Die ergebnisse und empfehlungen des europä-
ischen rechnungshofs bestätigen die Forderun-
gen des bDe, die getrenntsammlung und das 
recycling voranzutreiben und die Deponierung 
von unvorbehandelten Abfällen eu-weit abzu-
schaffen. 

Die Analyse zeigt deutlich, dass die getrennt-
sammlung eine grundvoraussetzung für eine 
leistungsstarke Abfallbewirtschaftung und  
erfolgreiches recycling ist. gleichzeitig führt die 
getrenntsammlung von Abfällen zu geringe-
ren Deponierungsquoten. Der bDe begrüßt die 
empfehlung des eurH, das Konzept der vorbe-
handlung von Abfällen vor ihrer Deponierung 
klarzustellen. ein grenzwertsystem, wie es das 
deutsche Deponierrecht vorsieht, könnte als vor-
bild dienen und wäre ein wirksames Instrument 
für ein eu-weites Deponierungsverbot für unvor-
behandelte Abfälle. Die fehlerhafte berechnung 
und mangelnde Finanzierung der Folge- und 
nachsorgekosten machen eu-weit strenge stan-
dards umso erforderlicher. 

Der bDe begrüßt daher auch die empfehlung  
des eurH, im rahmen der eu-Förderpolitik für 
die Periode von 2014 bis 2020 künftig den 
schwerpunkt auf behandlungsanlagen für  
getrennt erfasste Abfälle zu legen. Wie von der 
Kommission vorgesehen, muss eu-Förderpolitik 
im bereich Abfallwirtschaft konsequent an der 
fünfstufigen Abfallhierarchie ausgerichtet sein. 

UMWELT ABFALL
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Eurostat veröffentlicht Kennzahlen der Abfallbewirt-
schaftung der EU-27 für das Jahr 2011 

Eurostat, das Statistikamt der Europäischen Kommission, hat  
im März 2013 die Kennzahlen für die Abfallbewirtschaftung  
des Jahres 2011 präsentiert. Demnach existieren weiterhin  
erhebliche Differenzen in Bezug auf die Behandlungsmethoden 
in den 27 Mitgliedstaaten. Seitens der Europäischen Kommission 
werden daher seit einigen Monaten mit den zehn Mitgliedstaa-
ten intensive Gespräche geführt, die gemessen an der fünfstu-
figen Abfallhierarchie der Abfallrahmenrichtlinie 2008/98/EG  
das qualitativ geringste Niveau bei der Bewirtschaftung ihrer  
Siedlungsabfälle aufweisen.

Konstante Entwicklung des Gesamt- 
abfallaufkommens

Im Jahr 2011 wurden in der eu-27 durchschnitt-
lich 503 kg siedlungsabfälle pro Person erzeugt. 
Damit ist das gesamtabfallaufkommen im ver-
gleich zum Jahr 2001 um 20 kg pro Person ge-
sunken. Allerdings variieren die veröffentlichten 
Werte deutlich zwischen den Mitgliedstaaten. 
Dänemark, mit 718 kg pro Person, wies dabei 
im Jahr 2011 das höchste siedlungsabfallauf-
kommen pro Person auf, gefolgt von luxem-
burg, Zypern und Irland mit Werten zwischen 
600 und 700 kg. Deutschland, die niederlande, 
Österreich, Italien, spanien, Frankreich und das 
vereinigte Königreich belegen mit Werten zwi-
schen 500 und 600 kg Plätze im „oberen Mittel-
feld“ der gesamtstatistik. einige Mitgliedstaaten 
weisen allerdings auch ein signifikant geringeres 
Abfallaufkommen auf. Dabei handelt es sich um 
die Mitgliedstaaten, die der europäischen union 

2004 bzw. 2007 beigetreten sind. so wurde u.a. 
von ungarn, bulgarien, rumänien, lettland, der 
tschechischen republik und von Polen ein durch-
schnittliches Aufkommen von unter 400 kg sied-
lungsabfall pro Person gemeldet. Die aktuellen 
Daten zum gesamtabfallaufkommen müssen 
jedoch unter berücksichtigung mehrerer Fakto-
ren interpretiert werden. Hier sind z.b. die Aus-
wirkungen der ökonomischen Krise, mit welcher 
generell ein geringerer Konsum einhergeht, und 
unter den Mitgliedstaaten differierende Defini-
tionen des begriffs siedlungsabfall zu nennen. 
Daher kann aus den von eurostat präsentierten 
Daten, zumindest für die gesamteuropäische 
ebene, keine direkte Aussage abgeleitet werden, 
ob hinsichtlich der Abfallvermeidung als oberster 
Priorität der Abfallhierarchie in den vergangenen 
Jahren Fortschritte erzielt werden konnten.
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Stoffliche Verwertung und Kompostierung 
EU-weit gesteigert

Im Jahr 2011 wurden laut eurostat 40% der  
behandelten siedlungsabfälle recycelt. Damit  
erreichen stoffliche verwertung (25%) und Kom-
postierung (15%) als behandlungsmethoden 
der dritten stufe der Abfallhierarchie einen neu-
en Höchstwert in der eu-27. Die neuen Daten   
bedeuten einen Anstieg von 16% innerhalb 
von zehn Jahren (2001 wurden noch 17% an  
Materialien recycelt und 10% kompostiert). es 
bestehen jedoch weiterhin erhebliche unter-
schiede zwischen den einzelnen Mitgliedstaa-
ten, die sich sowohl auf die recycling- als auch 
auf die Kompostierungsraten beziehen. so  
erreichen nur vier länder, nämlich belgien 
(56%), die niederlande (60%), Österreich (62%) 
und Deutschland (63%) gesamt- recyclingra-
ten von über 50%. bei der Kompostierung von 
Abfällen sind es zwei staaten, die mit Abstand 
die höchsten Werte erreichen. Diese sind Öster-
reich (34%) und die niederlande (28%). bei der  
stofflichen verwertung der siedlungsabfälle  
erreicht Deutschland 45% und belegt damit mit 
Abstand den spitzenplatz in europa. belgien und 
die niederlande folgen mit mit Werten um 35%. 
Allerdings findet in einer vielzahl von Mitglied-
staaten bis heute kaum oder gar keine stoffli-
che verwertung oder eine behandlung in Form 
der Kompostierung statt. so bleibt festzuhalten, 
dass das recycling als dritte Priorität der Abfall-
hierarchie zwar im eu-Durchschnitt konstante 
Zuwachsraten aufweist, diese jedoch auf einer 
immer größeren Heterogenität zwischen den 
Mitgliedstaaten fußen.

Abfallverbrennung und Deponierung  
bleiben weit verbreitet
 
Die Abfallverbrennung, die bei einer energeti-
schen verwertung der Abfälle die vierte stufe 
der Abfallhierarchie erreicht, und im Falle ei-
ner beseitigung durch verbrennung sogar nur 
auf stufe fünf der Hierarchie anzusiedeln ist, 
wurde in der eu-27 innerhalb der letzten Jah-
re stark ausgeweitet. so wurden im Jahr 2011 
im eu-Durchschnitt fast ein viertel (23%) aller 
erzeugten siedlungsabfälle verbrannt. Im Jahr 
2000 waren es noch rund 15%. Dieser trend 
basiert auf einer deutlichen Ausweitung der 
verbrennungskapazitäten wie z.b. in Deutsch-
land oder den skandinavischen Mitgliedstaaten. 
Die eu-weit höchsten Anteile der verbrennung 
wurden indes in Dänemark (54%), schweden 
(51%), belgien (42%), luxemburg und den  
niederlanden (je 38%), Deutschland (37%)  
sowie Frankreich und Österreich (je 35%)  
verzeichnet. Die verbreitete Annahme, dass die 
staaten mit hohen verbrennungsquoten im 
Allgemeinen die Abfalldeponierung durch die  
verbrennung ersetzt hätten, wird jedoch nur 
zum teil empirisch belegt. Zwar weisen die meis-
ten der genannten Mitgliedstaaten mit hohen  
verbrennungsquoten parallel eine Deponie-
rungsrate von weniger als 5% des siedlungs-
abfalls auf. Doch sowohl in luxemburg mit 
15% als auch in Frankreich mit 28% stellt die 
Abfalldeponierung trotz vergleichsweise ho-
her verbrennungsquoten noch eine wichtige 
Maßnahme der Abfallbewirtschaftung dar. Die  
Mitgliedstaaten mit dem höchsten Anteil an  
deponierten siedlungsabfällen im Jahr 2011 
waren rumänien (99% der behandelten Ab-
fälle), bulgarien (94%), Malta (92%) und lett-
land (88%). Durchschnittlich wurden im Jahr 

UMWELT ABFALL
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2011 noch 37% aller siedlungsabfälle in der eu  
deponiert. Dabei muss wiederum berücksichtigt 
werden, dass in einigen staaten Abfälle gänzlich 
ohne eine vorbehandlung abgelagert werden. 

Kommission will hochwertige Abfall- 
behandlung stärken

bereits im vergangenen Jahr hatte die europä-
ische Kommission einen screening-bericht über 
die Abfallbewirtschaftung in europa vorgelegt, 
der anhand eines Ampelsystems (grün, gelb, rot) 
auf basis von 18 Kriterien die leistungsfähigkeit 
der 27 Mitgliedstaaten in bereichen wie existenz 
und Qualität von Abfallvermeidungsprogram-
men, die Menge verwerteter siedlungsabfälle 
(stofflich und energetisch) oder verstöße ge-
gen das eu-recht evaluiert (siehe europaspiegel 
Oktober 2012). Dieser screening-bericht hatte 
ebenfalls eine drastische Divergenz zwischen den 
einzelnen staaten bei der leistungsfähigkeit der 
Abfallbewirtschaftungsinfrastrukturen festge-
stellt. Wie bereits 2012 angekündigt, wurden im  
Anschluss an den screening-bericht mit den zehn 
letztplatzierten Mitgliedstaaten aus dem Ampel-
ranking bilaterale gespräche mit den jeweiligen 
nationalen behörden begonnen. Im März 2013 
veröffentlichte die Kommission nun im rahmen  
eines seminars in brüssel für die staaten des 
baltikums, Italien, griechenland, bulgarien,  
rumänien, die slowakei, Polen und die tschechi-
sche republik landesspezifische empfehlungen 
im rahmen von Fahrplänen zur Fortentwicklung 
der abfallwirtschaftlichen Infrastruktur. Als Maß-
nahmen werden in den Fahrplänen vor allem  
die einführung von nationalen steuern auf 
die Abfalldeponierung, die verbrennung und 
die behandlung in ineffizienten mechanisch- 

biologischen Anlagen gefordert, um die Abfall- 
ströme leichter einem recycling-verfahren  
zuführen zu können. ebenfalls werden die ver-
besserung der jeweiligen statistischen erfassung 
der Abfallbehandlung und die bekämpfung  
illegaler Abfallverbringungen und behandlun-
gen adressiert. Parallel zu den Fahrplänen für 
die zehn am schlechtesten abschneidenden Mit-
gliedstaaten hat die europäische umweltagentur 
(european environmental Agency – eeA) um-
fangreiches Datenmaterial für die entwicklung 
der Abfallbewirtschaftungsinfrastruktur in den 
vergangenen zehn Jahren in 32 europäischen 
ländern erarbeitet. Die Fahrpläne können der-
weil unter dem link:
http://ec.europa.eu/environment/waste/frame-
work/support_implementation.htm
und die 32 einzelanalysen unter:
http://www.eea.europa.eu/publications/mana-
ging-municipal-solid-waste
abgerufen werden.

Position des BDE

Insgesamt zeigen die eurostatdaten für das Jahr 

Stoffliche Verwertung

Energetische Verwertung

Kompostierung

Deponierung

(Quelle: Eurostat)

Abfallbehandlung in der EU-27 für das Jahr 2011
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2011 auf, dass in der eu-27 ca. 60% aller sied-
lungsabfälle verbrannt oder deponiert werden. 
Das bedeutet, dass die beiden letzten Optionen 
der Abfallhierarchie am häufigsten praktiziert 
werden. Dieser empirische befund muss die  
europäischen Institutionen und die Mitgliedstaa-
ten alarmieren, wenn Abfall in Zukunft in der eu 
flächendeckend als rohstoffbasis genutzt und 
so wesentlich zur steigerung der ressourcen-
effizienz beitragen soll. Aber auch die gefahren 
der Ablagerung von unvorbehandelten Abfällen 
dürfen sowohl unter dem Aspekt des schut-
zes der umwelt, der menschlichen gesundheit 
und vor allem des Klimas nicht unberücksichtigt 
bleiben. Denn in den Mitgliedstaaten, in de-
nen ein striktes vorbehandlungsgebot für die 
Ablagerung von siedlungsabfällen (z.b. thermi-
sche- oder mechanisch-biologische behandlung) 
besteht, konnten die treibhausgasemissionen, 
und hier vor allem der Methanausstoß aus Ab-
falldeponien, drastisch gesenkt werden (vgl. z.b. 
Deutschland oder Österreich). 

Der bDe begrüßt daher ausdrücklich die Akti-
vitäten der Kommission zur Angleichung der 
leistungsfähigkeit der Infrastrukturen der Ab-
fallwirtschaft zwischen den 27 Mitgliedstaaten. 
ebenso ist die sich in den zehn Fahrplänen wider-
spiegelnde erkenntnis positiv zu bewerten, dass 
vor allem das recycling als behandlungsmetho-
de gestärkt werden muss, um mehr ressourcen-
effizienz und umwelt- sowie Klimaschutz in der 
Abfallbewirtschaftung zu erreichen. Dabei wird 
es aus sicht des bDe allerdings entscheidend 
darauf ankommen, dass die immer noch sehr 
hohe Quote an Abfällen zur Deponierung mög-
lichst zügig reduziert wird und die Deponierung 
in der gesamten eu generell nur unter strengen 
vorgaben zur vorbehandlung von Abfällen erfol-

gen darf. Zum anderen dürfen gleichzeitig nicht 
die Fehler einiger eu-Mitgliedstaaten wiederholt 
werden, welche innerhalb der letzten zwei Jahr-
zehnte die schaffung erheblicher verbrennungs-
überkapazitäten ermöglicht haben, die nun das 
recycling einiger Materialien ökonomisch unat-
traktiv werden lassen. Der bDe wiederholt daher 
seine Forderung, dass die vergabe europäischer 
Fördermittel für die Periode 2014 bis 2020 im 
bereich der Abfallbewirtschaftung – wie von der 
Kommission vorgesehen – an die fünfstufige 
Abfallhierarchie geknüpft werden soll. Dem bau 
von recyclinganlagen muss eindeutig vorrang 
gegenüber dem bau von Abfalldeponien und 
Müllverbrennungsanlagen gewährt werden.

UMWELT ABFALL
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Ungarisches Abfallgesetz – Steht die Einleitung eines 
Vertragsverletzungsverfahrens kurz bevor? 

Das neue ungarische Abfallgesetz, welches in erster Linie  
der Umsetzung der europäischen Abfallrahmenrichtlinie 
(2008/98/EG) dient, ist zum 1. Januar 2013 in Kraft getreten.  
Einige Regelungen des Gesetzes verstoßen massiv gegen EU-
Recht. Dem Vernehmen nach erwägt die EU-Kommission nun-
mehr die Einleitung eines Vertragsverletzungsverfahrens.

Als reaktion auf eine beschwerde der FeAD – 
unter federführender beteiligung der brüsseler 
bDe-vertretung – hatte die europäische Kom-
mission im Jahr 2012 ein eu-Pilot-verfahren  
gegen die eu-rechtswidrigen bestimmungen des 
ungarischen Abfallgesetzes eingeleitet. ein eu-
Pilot-verfahren stellt als vorgeschaltetes Dialog-
verfahren eine verpflichtende vorstufe zu einem 
vertragsverletzungsverfahren dar. Da sich das 
gesetz noch im entwurfsstadium befand, wurde 
das verfahren zunächst wieder ausgesetzt. nach 
dem Inkrafttreten des gesetzes zum 1. Januar 
2013 wurde es von der eu-Kommission wieder 
aufgegriffen.

trotz massiver Kritik von Kommission, Wirt-
schaftsverbänden und einigen Mitgliedstaaten 
hatte das gesetz in den kritischen Punkten keine 
verbesserung gegenüber dem entwurf erfahren. 
vielmehr enthält es weiterhin regelungen, die 
massive Auswirkungen auf die wirtschaftlichen 
Aktivitäten der ausländischen privaten entsor-
gungsunternehmen haben. Darüber hinaus ver-
stoßen einzelne regelungen gegen die europäi-
sche Dienst- und niederlassungsfreiheit. 

so laufen etwa die lizenzen der privaten unter-
nehmen zur bewirtschaftung von Haushaltsab-
fällen nur noch bis zum 30. Juni 2013. eine neue 
lizenz erhalten unterdessen nur die unterneh-
men, deren Mehrheitseigentümer die öffentliche 
Hand ist. Die privaten unternehmen stehen da-
her vor der Wahl, entweder die Mehrheit ihrer 
Anteile zu verkaufen oder ihre gesellschaften 
abzuwickeln. beides ist nur mit massiven ver-
lusten möglich. Die gesellschaften sind vor dem 
Hintergrund des neuen ordnungspolitischen 
rahmens praktisch unverkäuflich. Das kommt 
einer enteignung gleich.

Aktuelle Entwicklungen

betroffen von den neuen reglungen sind vor 
allem die in ungarn überwiegend tätigen deut-
schen und österreichischen unternehmen. Diese 
haben daher bereits frühzeitig gemeinsam mit 
ihren nationalen verbänden bDe und vÖeb im 
schulterschluss mit ihrem europäischen Dach-
verband FeAD einen engen Austausch mit den 
zuständigen Ministerien sowie mit der europäi-
schen Kommission gesucht. Die unermüdlichen 
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Anstrengungen könnten nunmehr bald Früchte 
tragen. Dem vernehmen nach erwägt die euro-
päische Kommission in naher Zukunft, eine ent-
scheidung über die einleitung eines vertragsver-
letzungsverfahrens gegen ungarn zu treffen.

Der bDe hat sich vor diesem Hintergrund ge-
meinsam mit dem verband der österreichischen 
entsorgungsbetriebe (vÖeb) an die vertreter der 
zuständigen nationalen Ministerien gewandt, 
damit auch von nationaler seite entsprechende 
signale für die zügige einleitung eines vertrags-
verletzungsverfahrens an die eu-Kommission  
gesandt werden.

Bewertung

ein vertragsverletzungsverfahren stellt das 
dringend notwendige signal in richtung der 
ungarischen regierung dar, dass sich alle Mit-
gliedstaaten – ausnahmslos – an die regeln der 
eu-verträge halten müssen. Denn alle bislang 
an die ungarische regierung gerichteten Apelle 
sind erfolglos geblieben. 

es bleibt zu hoffen, dass die ungarische regie-
rung schnell einlenkt, so dass die betroffenen 
unternehmen nicht zuvor ihre gesellschaften 
abwickeln müssen. Denn dies wäre nicht nur 
mit verlusten für die unternehmen verbunden, 
sondern dürfte die betroffenen ungarischen ge-
meinden, die keine funktionierende Müllabfuhr 
mehr hätten, noch viel härter treffen.

UMWELT ABFALL
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Aktuelle Entwicklungen zum Abfallende 

Im März 2013 hat das Gemeinsame Forschungszentrum (JRC) der 
Europäischen Kommission in Sevilla seinen Entwurf für einen Ab-
schlussbericht zum Abfallende für bestimmte Kunststoffabfälle 
vorgelegt. Für biologisch abbaubare Abfälle (Kompost und Gär-
rückstände) wird der Entwurf des Abschlussberichts noch vor der 
Sommerpause erwartet.

bis zum 26. April haben die beteiligten experten 
noch Zeit, um zu dem entwurf des Abschlussbe-
richts des JrC zum Abfallende für Altkunststoffe 
stellung zu nehmen. Der bDe erarbeitet derzeit 
eine Positionierung, ebenso sein europäischer 
Dachverband FeAD (europäische Föderation 
der entsorgungswirtschaft). einer der Haupt-
kritikpunkte ist u.a. die zu weite Absenkung 
des Fremdstoffanteils auf 2%. Zudem wird die  
Absicht abgelehnt, zusätzliche Kontrollen neben 
einer visuellen Kontrolle einzuführen, obwohl 
Altkunststoffe, die das Abfallregime verlassen, 
bereits den vorgaben des stoffrechts und damit 
der reACH-verordnung genügen müssen. Zu-
sätzliche Kontrollen könnten hier zu unnötigem 
administrativem Aufwand und Kosten führen, 
ohne den hohen sicherheitsstandard für die ent-
lassung von Altkunststoffen aus dem Abfallre-
gime zu steigern.

Im rahmen des sevilla-Prozesses zur erarbeitung 
von Abfallende-Kriterien für biologisch abbau-
bare Abfälle (Komposte und gärrückstände)  
fand ende Februar 2013 ein dritter Work-
shop mit Interessenvertretern statt, nachdem 
der berichtsentwurf von vielen der beteiligten  
verbände als unausgereift kritisiert worden 

war. Zu den streitpunkten gehörten u.a., ob  
gemischte siedlungsabfälle und Klärschlamm als 
Input-Materialen zugelassen werden sollten. ein 
entwurf des Abschlussberichts des JrC in sevilla 
könnte nach diesem erneuten Austausch noch 
vor der sommerpause vorgelegt werden.

nachdem die europäische Kommission ihren 
vorschlag für eine verordnung zum Abfallen-
de von Kupferschrott im Januar 2013 dem rat 
und europäischen Parlament unterbreitet hatte 
(siehe dazu Artikel in der europaspiegelausgabe 
1/2013), soll in den nächsten Wochen ebenfalls 
ein vorschlag für eine Abfallende-verordnung 
für Altpapier folgen. beide verordnungsvorschlä-
ge hatten bei der Abstimmung im zuständigen 
Ausschuss für die Anpassung des Abfallrechts 
an den wissenschaftlichen und technischen 
Fortschritt (tAC) am 9. Juli 2012 keine Mehr-
heit erhalten. sofern sich weder im rat, noch im  
europäischen Parlament eine qualifizierte Mehr-
heit dagegen ausspricht, kann die Kommission 
die verordnung anschließend veröffentlichen 
und in Kraft setzen.
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Europäische Kommission präsentiert Grünbuch zu 
Kunststoffabfällen 

Nach einiger Verzögerung hat EU-Umweltkommissar Janez  
Potocnik am 7. März 2013 das europäische „Grünbuch zu einer 
europäischen Umweltstrategie für Kunststoffabfälle in der  
Umwelt“ vorgestellt. Gleichzeitig wurde eine öffentliche  
Konsultation gestartet, an der interessierte Kreise noch bis  
Juni 2013 teilnehmen können.

Hintergrund

Das aktuell veröffentlichte grünbuch ist ein  
bestandteil der umfassenden überprüfung der 
Zielvorgaben des europäischen Abfallrechts, die 
2014 mit der vorlage möglicher legislativer vor-
schläge abgeschlossen werden soll (vgl. Artikel 
zur überarbeitung der Deponie- und recycling-
ziele in dieser Ausgabe). Handlungsbedarf im 
bereich der Kunststoffabfälle sieht die Kommis-
sion, da im Jahr 2008 allein in der eu 60 Mio. 
tonnen Kunststoff produziert wurden, denen 
wiederum im gleichen Jahr etwa 25 Mio. ton-
nen Kunststoffabfälle gegenüberstanden. rund 
die Hälfte davon wurde deponiert und lediglich 
ein kleiner Anteil recycelt, der rest verbrannt. 
Die Kommission verdeutlicht mit diesen Zahlen, 
dass insbesondere bei der bewirtschaftung von 
Kunststoffabfällen noch große Anstrengungen 
erforderlich sind, um die vorgaben der fünfstu-
figen Abfallhierarchie der Abfallrahmenrichtli-
nie 2008/98/eg (vermeidung, vorbereitung zur 
Wiederverwendung, recycling, sonstige verwer-
tung, z.b. energetische verwertung und beseiti-
gung) zu erfüllen. 

Mit der veröffentlichung möchte die Kommissi-
on eine breite Diskussion darüber anstoßen, wie 
eine qualitative verbesserung der bewirtschaf-
tung von Kunststoffabfällen erreicht werden 
kann. Als erste stufe des Meinungsbildungs- 
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prozesses dient ein europäisches grünbuch ge-
nerell als Diskussionseinstieg zu einem spezifi-
schen thema. Oftmals folgt auf ein grünbuch 
eine öffentliche Konsultation und anschließend 
ein so genanntes Weißbuch, in welchem dann 
die diskutierten Maßnahmen konkretisiert wer-
den. Allerdings ist dieses verfahren nicht formal 
vorgegeben. 

Grünbuch als Diskussionsgrundlage

Im nun vorgelegten grünbuch zur behandlung 
von Kunststoffabfällen werden verschiedene 
politische Optionen zur Fortentwicklung der 
bewirtschaftung von Kunststoffabfällen zur  
Diskussion gestellt. neben dem Hinweis auf das 
bereits in der Abfallrahmenrichtlinie eingeführ-
te Instrument der erweiterten Herstellerverant-
wortung (Artikel 8) fokussiert das grünbuch 
gleichsam verschiedene Ansatzpunkte, welche 
auf der betrachtung des gesamten lebenszyk-
lus von Kunststoffen basieren. somit müsse der 
blick laut grünbuch zunächst auf die Produk-
tionsphase (spezifische stoffliche gestaltung)  
gerichtet werden. Denn in dieser lebensphase 
eines Kunststoffs werde die grundlage für seine 
spätere recyclingfähigkeit gelegt. Das grünbuch 
führt insgesamt acht potentielle Handlungsan-
sätze mit 26 konkreten Fragen auf, von denen 
im Folgenden fünf themenkomplexe exempla-
risch skizziert werden:

Option Eins: Anwendung der Abfall- 
hierarchie auf die Bewirtschaftung von  
Kunststoffabfall

Zur Ausrichtung der bewirtschaftung von Kunst-
stoffabfällen an der fünfstufigen Abfallhierarchie 

spricht sich die europäische Kommission in ihrem 
grünbuch klar für die stärkung des Kunststoff-
recyclings aus. eine verstärkte stoffliche verwer-
tung könnte beispielsweise durch die Änderung 
der Deponierichtlinie 1999/31/eg erzielt wer-
den. so sei nach Ansicht der Kommission z.b. 
die einführung eines verbots der Deponierung 
von Kunststoffabfällen in erwägung zu ziehen.  
Allerdings dürfe ein Deponierungsverbot im 
sinne der Abfallhierarchie nicht zugunsten der 
energetischen verwertung forciert werden.

Option Zwei: Recyclingvorgaben für  
Kunststoff und freiwillige Initiativen

Für etwa 9 Mio. tonnen an Kunststoffabfällen 
existieren derzeit in der eu keine spezifischen 
Ziele für deren Wiederverwendung oder verwer-
tung. Ausschließlich in der verpackungsricht-
linie ist eine spezifische vorgabe für die stoffli-
che verwertung von Kunststoffverpackungen  
vorgesehen. Daher könnten weitere, über verpa-
ckungsabfälle hinausgehende, Zielvorgaben für 
das recycling von Kunststoffabfällen ein effekti-
ver Ansatz zur hochwertigeren behandlung sein, 
so die eu-Kommission. Als ein freiwilliges Inst-
rument zur Optimierung der Produktgestaltung 
mit blick auf die recyclingfähigkeit von Kunst-
stoffabfällen sieht die europäische Kommission 
die schaffung von „nachhaltigen verpackungs-
leitlinien“ an. eine solche Initiative, die z.b. von 
Produzenten in Kooperation mit entsorgern  
freiwillig ergriffen werden könnte, böte das  
Potential für einen beitrag zur qualitativ hoch-
wertigen  Abfallbehandlung. 
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Option Drei: Beeinflussung des Verbrau-
cher-verhaltens – Kunststoff einen Wert 
verleihen

Als problematisch wird es im grünbuch ange-
sehen, dass Kunststoff im Alltag kein Material-
wert zukommt. um eine daraus resultierende  
gedankenlose Abfallerzeugung von Konsumenten 
und gewerbe zu vermeiden, sollten Kunststoffe  
zukünftig als komplexe Hightech-Materialien 
wahrgenommen werden. Dies könnte durch 
Pfand- und rücknahmesysteme oder für  
bestimmte Kunststofferzeugnisse durch leasing-
systeme erreicht werden. Hierdurch wiederum 
könnten laut Kommission Anreize für die Wie-
derverwertung und das recycling von Kunst-
stoffmaterialien geschaffen werden.

Den verbrauchern soll in Zukunft eine wichtige 
rolle bei der Förderung nachhaltiger Produk- 
tionsmuster für Kunststoff und Kunststoffer-
zeugnisse zukommen. Dazu müssten diese 
jedoch u.a. über die Zusammensetzung von 
Kunststoffen informiert werden, was laut grün-
buch durch klare, einfache und präzise Informa-
tionen auf Kunststoffprodukten erreicht werden 
könnte. Diese Informationen könnten zusätzli-
che Indikatoren für die ökologische leistung, wie 
die recyclingfähigkeit, Kompostierbarkeit und 
ressourceneffizienz von Kunststofferzeugnissen 
darstellen. ein einfaches und wirkungsvolles re-
cycling könnte sich ferner für den verbraucher 
im Produktpreis niederschlagen und als Marke-
tingstrategie dienen.

Option Vier: Der Weg zu nachhaltigeren  
Kunststoffen – innovatives Produktdesign  
und innovative Materialien

Das Produktdesign von Kunststoff wurde von 
der europäischen Kommission als eine wichtige 
voraussetzung für nachhaltigkeit in der Kunst-
stoffherstellung identifiziert. eine bedeutende 
rolle kommt dabei den in der Kunststoffher-
stellung verwendeten Zusatzstoffen zu. Dabei 
sollte besonders die verwendung gefährlicher 
Zusatzstoffe verringert und dadurch die recy-
clingfähigkeit erleichtert werden. Ferner regt das 
grünbuch an, eine Kennzeichnung bezüglich 
der chemischen Zusammensetzung der an die 
verarbeitende Industrie gelieferten Kunststoffe 
einzuführen.

Als mit risiken behaftet bewertet wird seitens 
der Kommission hingegen der einsatz innova-
tiver Materialien, wie z.b. nanowerkstoffe, die 
zum beispiel in Pet-Flaschen oder in lebensmit-
telverpackungen eingesetzt werden können. 
Hier könnte zukünftig jeweils eine Abwägung 
bei der verwendung solcher stoffe für jeden ein-
zelfall vorgenommen werden.

Option Fünf: Langlebigkeit von Kunststof-
fen und Kunststofferzeugnissen

eine weitere Herausforderung im bereich der  
bewirtschaftung von Kunststoffabfällen wird 
darin gesehen, dass Kunststoffe extrem lang-
lebig sind und damit die lebensdauer der aus 
ihnen gefertigten erzeugnisse überdauern. um 
zukünftig jedoch eine nachhaltige Herstellung, 
nutzung und bewirtschaftung der Abfälle von 
Kunststofferzeugnissen sicherzustellen und  
verluste von nicht erneuerbaren natürlichen  
ressourcen zu vermeiden, sollte beim Produkt-
design von Kunststofferzeugnissen ihre maxima-
le beständigkeit im vordergrund stehen. Dem 
stünden derzeit noch nachteilige Aspekte, wie 

UMWELT ABFALL



39 

April 2013

BDE / VÖEB  Vertretung Brüssel 

UMWELT ABFALL

etwa die geplante oder technische Obsoleszenz 
oder eine Produktgestaltung, die eine repara-
tur von Kunststofferzeugnissen unwirtschaft-
lich oder unmöglich machen, gegenüber, so die 
Kommission.
Zugunsten der Abfallvermeidung und ressour-
ceneffizienz werden im grünbuch weiterhin 
Maßnahmen als erforderlich angesehen, durch 
die eine verbreitung von kurzlebigen und zum 
einmaligen gebrauch vorgesehenen erzeug-
nissen wie zum beispiel Kunststofftaschen ver-
mieden wird. Dieses würde zunächst ein system 
erforderlich machen, das die tatsächlichen um-
weltkosten von der rohstoffgewinnung bis zur 
Herstellung, vertrieb und beseitigung wieder-
spiegelt. 

Position des BDE

Das grünbuch der europäischen Kommission 
„zu einer europäischen umweltstrategie für 
Kunststoffabfälle in der umwelt“ ist aus sicht 
des bDe, bundesverband der Deutschen entsor-
gungs-, Wasser-, und rohstoffwirtschaft e.v., zu 
begrüßen. Die Zahlen belegen, dass noch im-
mer die Hälfte der Kunststoffabfälle deponiert,  
lediglich ein kleiner teil recycelt und der rest  
verbrannt wird. 

Zur stärkung des recyclings in der eu erneu-
ert der bDe daher seine Forderung nach einem  
eu-weiten Deponieverbot unvorbehandelter  
Abfälle. Als Orientierung könnte das grenzwert-
system entsprechend dem deutschen Depo-
nierecht dienen. Damit könnte das ressourcen-
potential von Kunststoff- und anderen Abfällen 
genutzt und umweltschäden durch eine unsach-
gemäße Ablagerung vermieden werden. 

bei einer erhöhung der recyclingrate auf 70% 
bis 2020 würde allein das Kunststoffrecycling 
162.000 Arbeitsplätze in der eu schaffen. Posi-
tiv zu bewerten ist daher auch die Ankündigung 
der Kommission, ambitionierte recyclingraten 
für Kunststoffe festzulegen. gleichzeitig müss-
te dabei aber auch die Problematik des unzu-
reichenden vollzugs in einigen Mitgliedstaaten 
behoben werden. 

Der bDe unterstützt auch die von der Kommis-
sion aufgeführte stärkung des Ansatzes der 
Herstellerverantwortung sowie die berücksich-
tigung der recyclingfähigkeit beim Produkt- 
design. Ökodesign-vorgaben können das recy-
celn erleichtern und die Qualität der gewonne-
nen sekundärrohstoffe erhöhen. eine erweiter-
te Herstellerverantwortung kann nicht nur die 
Finanzierung des entsorgungssystems, sondern 
bestenfalls auch ein umwelt- und recycling-
freundliches Produktdesign sicherstellen.
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Umweltbundesamt veröffentlicht Kurzgutachten zur 
Überarbeitung des Europäischen Abfallverzeichnisses 

Das Umweltbundesamt hat kürzlich ein Gutachten zur  
Überarbeitung des Europäischen Abfallverzeichnisses veröffent-
licht. Parallel dazu hat die Kommission einen überarbeiteten 
Vorschlag zur Anpassung der gefahrenrelevanten Eigenschaften 
sowie des Europäischen Abfallverzeichnisses an das europäische 
Chemikalienrecht vorgelegt.

Hintergrund

Das europäische Abfallverzeichnis (eAv - ent-
scheidung der Kommission 2000/532/eg – neu: 
europäische Abfallliste) ist ein zentrales element 
des europäischen Abfallrechts. In ihm ist u.a. die 
einstufung von Abfällen nach ihrer gefährlich-
keit geregelt, welche wiederum Auswirkungen 
auf die nachweisführung und die behandlung 
von Abfällen in der europäischen union hat. un-
ter Federführung der europäischen Kommission 
läuft nun seit einiger Zeit ein verfahren, in dem 
gefahrenrelevante eigenschaften von Abfällen 
gemäß Anhang III der Abfallrahmenrichtlinie 
(sog. H-Kriterien, künftig Hazardous Properties 
- HP-Kriterien genannt) an das eu-Chemieka-
lienrecht, und im speziellen die ClP-verordnung 
((eg) 1272/2008 über die einstufung, Kenn-
zeichnung und verpackung von stoffen und  
gemischen) angepasst werden. Diese Anpas-
sung macht ihrerseits erforderlich, das europä-
ische Abfallverzeichnis an die veränderten vor-
gaben der Abfallrahmenrichtlinie anzugleichen 
(vgl. Artikel im europasiegel, Ausgaben April 
2012 und Januar 2013). Die ClP-verordnung gilt 
für stoffe bereits seit Dezember 2011 und wird 

für gemische ab Juni 2015 wirksam. 

Das europäische Abfallverzeichnis wird regelmä-
ßig auf seinen Anpassungsbedarf hin überprüft, 
um dem aktuellen wissenschaftlichen und tech-
nischen Fortschritt rechnung zu tragen. 

Kurzgutachten zur Überarbeitung  
des Europäischen Abfallverzeichnisses

Im März 2013 hat das deutsche umweltbun-
desamt (ubA) ein Kurzgutachten zum aktuellen 
überarbeitungsprozess der gefährlichkeitskrite-
rien des Anhangs III der Abfallrahmenrichtlinie 
sowie der entsprechenden Anpassung des eu-
ropäischen Abfallverzeichnisses vorgelegt. Das 
gutachten zeichnet dabei zunächst den bishe-
rigen Prozess und Diskussionsstand sowie die 
theoretischen grundlagen des andauernden 
revisionsverfahrens nach. Aufbauend auf dem 
aus dem Jahr 2011 stammenden vorschlag der 
Kommission zur Anpassung der Kriterien zur ein-
stufung von Abfällen anhand ihrer gefahrenrele-
vanten eigenschaften beleuchtet das gutachten 
ferner den Diskussionsstand zu zwei konkreten 
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gefährlichkeitskriterien. Hierbei handelt es sich 
zum einen um mögliche gefahren durch stoffe 
bzw. gemische im bereich der Ökotoxizität (z.b. 
Auswirkungen auf die Ozonschicht) und zum 
anderen um eine mögliche verknüpfung der 
Kriterien „ätzend“ und „reizend“ zu einem ein-
heitlichen Kriterium. Des Weiteren widmet sich 
ein Kapitel der untersuchung möglicher effekte 
der geplanten Anpassung der gefährlichkeits-
kriterien und  Änderung des eAv auf Abfälle 
aus thermischen Prozessen (schlacken aus der 
eisen- und stahlindustrie sowie Aschen aus der 
verbrennung unvorbehandelter biomasse). Auch 
werden darin die Auswirkungen auf Abfälle aus 
der Herstellung von Zement und Kalk geprüft. 
Abgeschlossen wird das ubA-Kurzgutachten von 
einer ausführlichen bewertung der bisher in den 
überarbeitungsprozess eingebrachten Ände-
rungsvorschläge der Mitgliedstaaten der euro-
päischen union. Der volltext des gutachtens ist 
unter folgendem link abrufbar:
http://www.umweltdaten.de/publikationen/fp-
df-l/4439.pdf

Weitere Vorgehensweise

Die europäische Kommission wird auf basis des 
bisherigen Diskussionsprozesses einen ange-
passten vorschlag für die überarbeitung des 
Anhangs III der Abfallrahmenrichtlinie sowie der 
Änderungen im europäischen Abfallverzeichnis 
vorlegen. Die veröffentlichung ist für das ende 
des zweiten Quartals 2013 geplant. Im Oktober 
2013 soll dann das mit der thematik befasste 
expertengremium (tAC-Committee), beste-
hend aus repräsentanten der Mitgliedstaaten, 
unter vorsitz der Kommission, über den neuen  
vorschlag abstimmen. so soll erreicht werden, 

dass die Änderungen der rechtsakte parallel 
zum Inkrafttreten der regelungen der ClP- 
verordnung für gemische im Jahr 2015 abge-
schlossen ist.

Bewertung des BDE

Der bDe steht dem vorhaben der Kommission, 
die H-Kriterien im Anhang III der Abfallrahmen-
richtlinie anzupassen, kritisch gegenüber, da 
dadurch abfallspezifische gesichtspunkte, nach 
denen die H-Kriterien entwickelt wurden, durch 
Kriterien aus dem Chemiekalienrecht ersetzt 
werden, ohne dass dabei den abfallspezifischen 
besonderheiten in ausreichendem Maße rech-
nung getragen wurde. Abfälle sind aus der ClP-
verordnung aus gutem grund ausgeschlossen, 
denn die Abfälle unterliegen in ihrer chemischen 
Zusammensetzung einer gewissen variabilität 
und können deshalb nicht vergleichbar präzise 
wie chemische stoffe naturwissenschaftlich-
technisch beschrieben werden. 
vor diesem Hintergrund und den nicht absehba-
ren Auswirkungen auf die künftige einstufung 
von Abfällen hätte jedenfalls eine gesetzesfol-
genabschätzung zu den praktischen Auswirkun-
gen durchgeführt werden müssen. 

http://www.umweltdaten.de/publikationen/fpdf-l/4439.pdf
http://www.umweltdaten.de/publikationen/fpdf-l/4439.pdf
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Ungenutztes Potential beim Recycling 

Europäische Umweltschutzverbände rufen zur Verbesserung der 
Abfallbewirtschaftung und einer tiefgehenden Veränderung der 
politischen Strategie in Europa auf, um die Ressourceneffizienz 
zu steigern. Dabei setzen sie verstärkt auf ordnungspolitische 
Ansätze wie ambitionierte Recyclingquoten, weniger auf markt-
wirtschaftliche Anreize.

Die umweltschutzorganisationen „global  
2000“ und „Friends of the earth“ sowie das 
Forschungsinstitut seri (sustainable europe  
research Insitute) haben im Februar 2013 ihren 
bericht „Weniger ist mehr – ressourcenscho-
nung durch Abfallsammlung, recycling und Wie-
derverwendung von Aluminium, baumwolle und 
lithium in europa“ veröffentlicht. Der schwer-
punkt liegt auf den ökologischen und sozialen 
Auswirkungen der gewinnung, nutzung und 
entsorgung dieser drei stoffströme. Die verfas-
ser kommen zu dem ergebnis, dass die Wieder-
verwendung und das recycling von Aluminium, 
baumwolle und lithium hohes einsparpotential 
bergen und viele rohstoffe nicht neu produziert 
oder abgebaut werden müssten. Dazu seien in 
erster linie ordnungspolitische Maßnahmen wie 
beispielsweise höhere recyclingziele notwendig.

Da Aluminium beinahe zu 100% wiederverwer-
tet werden könne, ohne seine charakteristischen 
eigenschaften zu verlieren, sollte Aluminium ver-
stärkt als sekundärrohstoff bei verpackungen, 
im Fahrzeugbau, im bausektor und anderen 
Anwendungen zum einsatz kommen. Mögli-
che Instrumente zur stärkeren verwendung von  
recyceltem Aluminium könnten nach Auffassung 

der Autoren beispielsweise ein europaweit fort-
schrittliches öffentliches beschaffungswesen, 
das die umweltschädliche bauxitgewinnung  
unterbindet, oder rechtlich verbindliche Zielvor-
gaben für den Aluminiumverbrauch sein. eine 
große Chance sehen die Autoren des berichts 
auch in der überarbeitung der recyclingquoten 
in der Abfallrahmenrichtlinie 2008/98/eg. 

vor dem Hintergrund des steigenden bedarfs an 
lithium infolge des Ausbaus der elektromobilität 
schlagen die Forscher effektive rechtsvorschrif-
ten im beschaffungswesen und in der Abfallent-
sorgung sowie Investitionen in sammelsysteme 
und die Wiederverwertung von lithium vor. ein 
wichtiges Instrument seien auch finanzielle An-
reize zur Herstellung recyclingfähiger Produkte 
durch entsprechendes Produktdesign. Die Öf-
fentlichkeit sollte durch sensibilisierungsmaß-
nahmen zu ressourceneffizientem Konsum an-
gehalten werden.

um die negativen ökologischen und sozialen 
Auswirkungen der baumwollproduktion einzu-
dämmen, sollten dem bericht zufolge eu-weit 
verbindliche sammelquoten für Altkleider einge-
führt und in entsprechende recycling-Infrastruk-
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turen investiert werden. Die Ausweitung der 
Herstellerverantwortung würde Hersteller finan-
ziell an der entsorgung der Kleidung beteiligen 
und sie dazu anhalten, giftige substanzen in den 
Kleidungsstücken zu reduzieren und Abfälle zu 
vermeiden.

Bewertung

Der bDe begrüßt, dass sich die Autoren der  
studie im rahmen der überarbeitung der  
Abfallrahmenrichtlinie für die Anhebung der  
recyclingziele aussprechen. Die einseitige Kon-
zentration auf ordnungspolitische Ansätze, 
wie es die Autoren in ihrem bericht empfeh-
len, greift allerdings zu kurz. Die Anhebung 
der recyclingquoten allein reicht nicht aus, da 
ein entsprechender vollzug und eine Kontrolle 
in den Mitgliedstaaten, ob die vorgegebenen 
Quoten tatsächlich erreicht werden, nicht ef-
fektiv möglich ist. um die stoffliche verwertung 
von Abfällen zu steigern, sind insbesondere 
auch wirtschaftliche Anreize notwendig. Denn  
vielfach machen massive überkapazitäten am 
verbrennungsmarkt, wie z.b. in Deutschland oder 
Dänemark, die stoffliche verwertung von Abfäl-
len gegenüber ihrer verbrennung ökonomisch 
unattraktiv. neben ordnungspolitischen sind  
daher gerade auch marktbasierte Instrumente  
notwendig, um die Wirtschaftlichkeit der stoffli-
chen verwertung zu verbessern. eine Möglichkeit 
ist z.b. auch eine gezielte eu-strukturförderung, 
die den bau von hochwertigen Abfallbehand-
lungsanlagen gegenüber Müllverbrennungsan-
lagen und Deponien eindeutig bevorzugt.
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EU-Parlament fordert vollständige Umsetzung  
des EU-Umweltrechts 

Das Europäische Parlament hat Mitte März in einer Entschlie-
ßung zahlreiche Vorschläge gemacht, wie der mangelhaften 
Umsetzung und Anwendung des EU-Umweltrechts entgegen  
getreten werden soll. Die Ideen reichen von einer neuen Stelle 
für Umweltinspektionen bis zur Offenlegung der nationalen  
Umsetzungsfortschritte.

Das Plenum des europäischen Parlaments hat 
am 12. März 2013 eine entschließung „zu kon-
kreteren vorteilen aus den umweltmaßnahmen 
der eu“ (2012/2104(InI)) verabschiedet. Damit 
machen die Abgeordneten in reaktion auf die 
Mitteilung der Kommission (KOM(2012)0095) 
„Konkrete vorteile aus den umweltmaßnahmen 
der eu: schaffung von vertrauen durch mehr  
Information und größere reaktionsbereitschaft 
der behörden“ vom 7. März 2012 (siehe eu-
ropaspiegel 05/2012) eine reihe konkreter 
vorschläge, wie der verspäteten oder ungenü-
genden umsetzung bzw. Anwendung des eu-
umweltrechts in den Mitgliedsstaaten entgegen 
getreten werden soll. Kritik übt das Parlament 
aber auch an einer übertriebenen umsetzung 
bzw. übererfüllung (sog. „gold plating“). Die 
Hauptverantwortung für umsetzungsdefizite 
sieht das Parlament zwar bei den nationalen 
bzw. regionalen und lokalen behörden in den 
Mitgliedstaaten; gleichzeitig sieht das Parlament 
aber auch die Kommission als Hüterin der ver-
träge in der verantwortung – sie müsse früher 
tätig werden und die zuständigen stellen stärker 
unterstützen bzw. kontrollieren. grundsätzlich 
fordern die Parlamentarier, dass im Mittelpunkt 

der eu-rechtsetzung die verwirklichung gleicher 
Wettbewerbsbedingungen, des binnenmarktes 
und eines einheitlichen Ansatzes stehen müsse, 
da die teilweise gravierenden unterschiede zwi-
schen den Mitgliedstaaten die in der eu tätigen 
unternehmen verunsichern, den binnenmarkt 
beeinträchtigen und mehr verwaltungsaufwand 
sowie höhere Kosten verursachen.

Hintergrund

Die Kommission verfolgt einen vorbeugenden 
Ansatz, da die langfristigen Kosten für Abhilfe-
maßnahmen bei verstößen gegen eu-umwelt-
vorschriften – wie z.b. für die beseitigung der 
spuren wilder Mülldeponien – die Kosten für 
vorbeugemaßnahmen übersteigen. sie schätzt 
die Kosten für die nichteinhaltung des euro-
päischen umweltrechts auf etwa 50 Mrd. euro 
jährlich. Diese Kosten betreffen nicht nur die 
umweltauswirkungen, sondern auch die Auswir-
kungen auf die menschliche gesundheit. Allein 
im Abfallbereich können bei vollständiger um-
setzung der eu-rechtsvorschriften im Zeitraum 
von 2008 bis 2020 etwa 400.000 Arbeitsplätze 
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geschaffen und jährlich Kosteneinsparungen von 
72 Mrd. euro erzielt werden. 

Die Kommission greift das Problem der man-
gelhaften umsetzung der eu-umweltrechtsvor-
schriften nicht nur in ihrer Mitteilung, sondern 
auch in ihrem vorschlag zum 7. umweltaktions-
programm (uAP) als oberste Priorität auf. sie 
möchte noch in diesem Jahr neue vorschriften 
über die Anforderungen an umweltinspektio-
nen vorlegen. Dazu hat sie ende Februar eine 
öffentliche Konsultation gestartet (siehe eigener  
beitrag in dieser Ausgabe).

Neue Stelle für Umweltinspektionen

Das Parlament spricht sich in seiner entschlie-
ßung konkret für die stärkung der europäischen 
umweltagentur (eeA, european environment 
Agency) durch den Ausbau bestehender Kapazi-
täten aus. Die eeA wird aufgefordert, die Frage 
der Anwendung des eu-umweltrechts detaillier-
ter aufzugreifen. 

neben einer stärkeren rolle der eeA verlangt das 
Parlament von der Kommission, eine Inspekti-
onsstelle im bereich umweltrecht einzurichten, 
die mit den neuesten technologien ausgestattet 
ist und mit den lokalen Agenturen an der um-
setzung des eu-umweltrechts arbeitet. Die neue 
stelle sollte sich selbst finanzieren, erzielte über-
schüsse sollten in den eu-Haushalt fließen. Auch 
die Mitgliedstaaten sollten ihre bestehenden 
Kapazitäten für umweltinspektionen ausbauen 
und gemeinsame Mindestanforderungen entwi-
ckeln. 

Die von der Kommission in ihrer Mitteilung  

geforderten gegenseitigen Inspektionen (peer 
reviews) unterstützt das Parlament. Darüber hin-
aus fordert das europäische Parlament die Kom-
mission auf, expertennetzwerke von richtern 
und staatsanwälten zu fördern.

Informationsaustausch und Weiterbildung

Das europäische Parlament wiederholt in sei-
ner entschließung mehrmals die bedeutung 
der transparenz und eines systematischen  
Instruments zum Austausch von Informatio-
nen über bestehende Anwendungsprobleme. 
Die Kommission sollte dafür eine Datenbank 
mit bewährten verfahren zur Anwendung des 
europäischen rechts einrichten. eine nutzer-
freundliche Website könnte darüber hinaus ein-
schlägige Indikatoren über die Anwendung von 
umweltvorschriften überwachen. eu-leitlinien 
sollen sicherstellen, dass Kohärenz zwischen den 
verschiedenen europäischen, nationalen sowie 
regionalen und lokalen überwachsungsstellen 
hergestellt wird. Die Mitgliedstaaten werden 
aufgefordert, übereinstimmungstabellen zu ver-
öffentlichen, in denen sie den jeweiligen stand 
der umsetzung von eu-umweltrecht in nationa-
les recht offenlegen. 

eine einfache und hilfreiche Möglichkeit, die 
umsetzung der eu-umweltrechtsvorschriften zu 
verbessern, seien entsprechende Weiterbildungs-
maßnahmen von richtern und staatsanwälten. 
gleiches gelte für das Personal in nationalen, 
regionalen und lokalen behörden, die – ausge-
stattet mit besseren Kenntnissen und Kompeten-
zen – die Anwendung der eu-umweltvorschrif-
ten vorantreiben könnten. Das Parlament regt 
in diesem Zusammenhang beispielsweise an, 
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auf regionaler und lokaler ebene teams aufzu-
stellen, deren Personal mit der umsetzung von 
eu-umweltrecht in nationales recht vertraut ist. 
Auf nationaler und europäischer ebene könnten 
partnerschaftliche Anwendungsvereinbarungen 
zwischen Kommission und einzelnen Mitglied-
staaten hilfreich sein.

Verbesserungen im EU-Gesetzgebungs-
prozess

An das eigene Haus gerichtet, kritisieren die  
Parlamentarier auch die in einigen Fällen er-
zielten einigungen in erster lesung mit dem 
rat. einige dieser rechtsvorschriften seien nicht  
genügend ausgereift und führten zum teil zu  
einer unzureichenden Anwendung, wenn die 
konkreten Inhalte erst in Durchführungsbe-
schlüssen der Kommission ausgearbeitet werden. 
Die Kommission wird aufgefordert, im rahmen 
der eu-gesetzgebung den schwerpunkt weiter-
hin auf das Instrument von richtlinien zu legen.  
Mitgliedstaaten bräuchten für eine erfolgreiche 
Anwendung der eu-rechtsvorschriften ausrei-
chend gestaltungs- und Anpassungsspielraum 
an die jeweiligen nationalen gegebenheiten.  
Damit wiedersprechen die Parlamentarier 
deutlich dem im 7. umweltaktionsprogramm  
angekündigten vorschlag der Kommission, 
insbesondere im umweltbereich verstärkt auf 
verordnungen zurückzugreifen. Die Kommis-
sion verspricht sich davon eine einheitlichere 
umsetzung der vorschriften, indem die gestal-
tungs- und Interpretationsfreiheit der Mitglied-
staaten eingeschränkt und damit schlupflöcher 
geschlossen werden.

Bewertung

Aus sicht des bDe, bundesverband der Deut-
schen entsorgungs-, Wasser- und rohstoffwirt-
schaft e.v., ist die verbesserte umsetzung und 
ein konsequenter vollzug der eu-umwelt- und 
Abfallrechtsvorschriften in allen eu-Mitgliedstaa-
ten sehr zu begrüßen. 

In den Initiativen der Kommission und des  
europäischen Parlaments sieht sich der bDe in 
seinen Forderungen nach einheitlichen umwelt-
standards in der eu bestätigt. Der bDe begrüßt  
insbesondere die Forderung des Parlaments nach 
der verwirklichung gleicher Wettbewerbsbe-
dingungen und des binnenmarktes. Dies muss  
uneingeschränkt auch für verwertbare Abfälle 
aus privaten Haushalten gelten; getrennt erfasste 
Abfälle aus privaten Haushalten zur verwertung 
müssen frei im binnenmarkt zirkulieren. Denn 
die Zirkulation dieser Abfälle innerhalb der  
gemeinschaft und der Wettbewerb um die  
verwertung führen zu einer stimulierung des 
recyclings und tragen damit zu einer positiven 
entwicklung der umweltpolitik in der gesamten 
eu bei. Das hat im übrigen auch der europäi-
sche gerichtshof erkannt und in seiner entschei-
dung zur Warenverkehrsfreiheit von Abfällen 
festgestellt. überlassungspflichten der Abfallbe-
sitzer an öffentliche entsorgungsträger, wie sie 
etwa das deutsche Kreislaufwirtschaftsgesetz 
für sämtliche Abfälle aus privaten Haushalten  
vorsieht, stehen der Förderung des recyclings 
entgegen. sie stellen eine aus sicht des bDe  
unzulässige beschränkung der Warenverkehrs-
freiheit für Abfälle dar. Zudem begründen 
überlassungspflichten ein ungerechtfertigtes  
Monopol der öffentlichen entsorgungsträger 
und können somit gegen das eu-Wettbewerbs-
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recht verstoßen.

Aus sicht des bDe müssen diesen begrüßens-
werten, aber bisher unverbindlichen vorschlä-
gen nun konkrete und wirksame Maßnahmen 
folgen, die von den nationalen behörden in den 
Mitgliedstaaten auch umgesetzt werden. Insbe-
sondere die Kommission muss künftig verstärkt 
tätig werden und die europarechtswidrige um-
setzung des eu-umweltrechts und die sonstigen 
beeinträchtigungen – wie etwa die behinderung 
des recyclings durch staatliche überlassungs-
pflichten für Abfälle – stoppen.
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Trilog-Verhandlungen zur EU-Strukturförderung  
schreiten voran 

Die am 2. Oktober 2012 begonnenen informellen Trilogver-
handlungen zwischen Europäischem Parlament und Rat über 
die Dachverordnung für die Strukturfonds 2014-2020 sowie die 
fondsspezifischen Verordnungen sollen voraussichtlich im Mai 
oder Juni 2013 abgeschlossen werden.

Der verhandlungsprozess mit dem rat wird von 
seiten des europäischen Parlaments durch die 
beiden berichterstatter, Konstanze Krehl (s&D/
Deutschland) und lambert van nistelrooij (evP/
niederlande), mit nachdruck vorangetrieben. 
bis zu vier verhandlungen pro Woche  finden 
hierzu im rahmen des informellen trilogs statt.  
Dennoch sind einige themen der verordnung 
über den gemeinsamen strategischen rahmen  
für alle eu-Förderfonds in der zukünftigen  
Förderperiode 2014-2020 noch nicht disku-
tiert worden. Zwar sind die verhandlungen zu 
einigen themenblöcken bereits abgeschlossen  
worden, dem vernehmen nach werden derzeit 
aber noch sieben themenblöcke diskutiert, weil 
noch keine einigung erzielt werden konnte. 

ein erster Austausch fand auch zum themati-
schen block der ex-ante Konditionalitäten statt. 
Diese sollen zukünftig sicherstellen, dass sich die 
Förderung durch eu-strukturmittel verstärkt an 
den thematischen Zielen der eu-Politik ausrich-
tet. Für den bereich der Abfallwirtschaft soll sich 
die Förderpolitik in erster linie an der fünfstu-
figen Abfallhierarchie sowie den recyclingzielen 
orientieren. Dies würde in der Praxis bedeuten,  
dass nur noch Abfallinfrastrukturprojekte ge-

fördert würden, die einen beitrag zu mehr re-
cycling leisten oder zumindest keine negativen 
Auswirkungen auf die bestehende hochwertige 
Abfallbehandlungsinfrastruktur haben.

Bewertung

Der bDe wird sich auch weiterhin in gesprä-
chen mit den zuständigen entscheidungsträgern  
dafür einsetzen, dass das innovative Konzept 
der ex-ante Konditionalitäten, das die Kommis-
sion mit ihrem vorschlag im november 2011 in 
die Diskussion gebracht hatte, in den weiteren  
verhandlungen bestehen bleibt.
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EU-Fördergelder im Umweltbereich: Projektvorschläge 
können bis zum 25.Juni 2013 eingereicht werden 

Seit Mitte Februar können Projektvorschläge für die siebte Phase 
des LIFE+-Programms eingereicht werden. Zur Kofinanzierung 
von Umwelt- und Naturschutzprojekten stehen bis 2020 insge-
samt bis zu 278 Millionen Euro bereit. Die Frist zur Einreichung 
der Projektvorschläge endet am 25. Juni 2013.

Ziele des Life+ Programms

Das lIFe+ Programm ist der umweltfonds der 
europäischen union. es wurde 1982 gegrün-
det und ermöglicht nunmehr seit rund 20 Jah-
ren durch Kofinanzierung zahlreiche Projekte im  
bereich des naturschutzes und der umweltpo-
litik. 

Ziel von lIFe+ ist es, die umsetzung, Aktualisie-
rung und Weiterentwicklung der umweltpoli-
tik und des umweltrechts der gemeinschaft zu  
fördern und insbesondere die Durchführung des 
6. umweltaktionsprogramm zu unterstützen. 
Dabei hat life+ drei schwerpunkte:

•	 Natur	und	biologische	Vielfalt	(Natura	2000; 
 50-75% Förderung von einzelprojekten)
•	 Umweltpolitik	und	Verwaltungspraxis	(bis	zu 
  50% Förderung von einzelprojekten)
•	 Information	 und	 Kommunikation	 (bis	 zu 
 50% Förderung von einzelprojekten).

Im bereich der natürlichen ressourcen und des 
Abfalls sollen Projekte gefördert werden, die der 
nachhaltigen bewirtschaftung und nutzung von 
natürlichen ressourcen und Abfall, der verbesse-

rung der umweltverträglichkeit von Produkten, 
der Förderung von nachhaltigen Produktions- 
und verbrauchsmustern sowie der vermeidung, 
der verwertung und dem recycling von Abfall 
dienen und einen beitrag zur effizienten umset-
zung der thematischen strategie für Abfallver-
meidung und –recycling leisten. Im rahmen der 
letzten Förderperiode wurde im Abfallbereich 
in Deutschland z.b. ein Forschungsprojekt zur 
hochwertigen Aufbereitung fester siedlungsab-
fälle und zur gewinnung von biobrennstoffen 
aus dem organischen Anteil des siedlungsab-
falls gefördert (MArss – Materials Advanced 
recovery substainable system). Dabei wurde 
unter anderem der bau einer entsprechenden  
behandlungsanlage unterstützt. Insgesamt  
sollen vornehmlich die Ausarbeitung und um-
setzung politischer strategien beschleunigt und 
bewährte verfahren zur erreichung von um-
welt- und klimapolitischen Zielen gefördert und  
verbreitet werden. 

Bewerbungsverfahren

Die vorschläge für Förderprojekte können von 
öffentlichen und/oder privaten stellen, un-
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ternehmen oder sontistigen einrichtungen 
eingereicht werden, wenn sie in einem Mit-
gliedstaat der europäischen union oder in  
Kroatien als juristische Person registriert sind. Die 
vorschläge müssen zunächst über das eProposal-
tool online verbindlich angemeldet und dann bei 
der zuständigen nationalen behörde vorgelegt 
werden. 

noch bis zum 25. Juni 16.00 uhr (MeZ) kann 
die vorlage der vorschläge bei den zuständi-
gen nationalen behörden erfolgen. Diese müs-
sen die vorschläge dann bis spätestens zum 5. 
Juli an die europäische Kommission weiterleiten 
und können sie bis zum 19. Juli kommentieren. 
Die Kommission sichtet und evaluiert die einge-
reichten vorschläge in der Zeit von Juli 2013 bis 
März 2014, im April/Mai 2014 erfolgt dann der 
Abschluss von Fördervereinbarungen für die aus-
gewählten Projekte. Die ausgewählten Projekte 
können dann frühestens ab dem 1. Juni 2014 
realisiert werden. In Deutschland sind das bun-
desministerium für umwelt, naturschutz und 
reaktorsicherheit sowie die umweltministerien 
der länder zuständige behörden. Die genauen 
Kontaktdaten sind über http://ec.europa.eu/
environment/life/contact/nationalcontact/index.
htm, allgemeine Informationen und der Zugang 
zum eProposal-tool über http://ec.europa.eu/en-
vironment/life/funding/lifeplus.htm abrufbar. 

Kriterien für die Förderungswürdigkeit

Die durch lIFe+ finanzierten Projekte müssen 
verschiedene Kriterien erfüllen. Hierzu zählt  
unter anderem, dass die Projekte im Interesse 
der gemeinschaft sein müssen, indem sie ei-
nen wesentlichen beitrag zur erreichung des 

allgemeinen Ziels von lIFe+ leisten, technisch 
und finanziell kohärent und durchführbar sind, 
und ihre Wirtschaftlichkeit gesichert ist. Des 
Weiteren müssen die Projekte grundsätzlich 
zusätzlich entweder einen europäischen Mehr-
wert gewährleisten oder ein best-Practice- oder  
Demonstrationsprojekt darstellen, wozu neben 
der Herausbildung auch die verbreitung von als 
vorbildliche Praxis geltenden techniken, Know-
how oder technologien gehören. 

Art und Weise der Förderung

Die gemeinschaftsfinanzierung kann als Finanz-
hilfevereinbarungen oder als vergabe öffent-
licher Aufträge erfolgen. erfolgt die Förderung 
durch Finanzhilfen der gemeinschaft,  kön-
nen diese in besonderen Formen wie Partner-
schaftsrahmenvereinbarungen, teilnahme an 
Finanzierungsmechanismen und Fonds oder 
Kofinanzierung von betriebskostenzuschüs-
sen oder maßnahmenbezogenen Zuschüssen 
gewährt werden. bei der vergabe öffentlicher 
Aufträge können die gemeinschaftsmittel zum 
Kauf von Dienstleistungen und gütern dienen. 
Hierzu können auch Ausgaben für Information 
und Kommunikation, vorbereitung, umsetzung, 
überwachung, Prüfung und bewertung von  
Projekten zählen. Für die Mittelzuweisungen an 
die einzelnen länder gelten verschiedene richt-
beträge. Deutschland erhält aus dem aktuellen 
Fördertopf des life+ Programms fast 32 Millio-
nen euro und damit im vergleich zu allen ande-
ren Mitgliedstaaten und Kroatien den höchsten 
Zuschuss. Der Höchstsatz für die Kofinanzierung 
von maßnahmenbezogenen Zuschüssen beträgt 
50% der in betracht kommenden Kosten.

UMWELT VERSCHIEDENES
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Stärkung des EU-Umweltrechts durch Umwelt- 
inspektionen 

Das Europäische Umweltrecht soll durch die Einführung 
verbindlicher Regelungen zu Umweltinspektionen gestärkt 
werden, die einheitlich für alle Mitgliedstaaten gelten. Um auch 
die einheitliche Umsetzung und Einhaltung zu gewährleisten, ist 
die Vergabe neuer Vollmachten an die Kommission geplant. 
Im Rahmen einer Konsultation sammelt die Kommission Informa-
tionen zu den Anforderungen wirksamer Umweltinspektionen.

Ziel der Konsultation 

Die Kommission möchte nach Abschluss einer 
Folgenabschätzung noch in diesem Jahr vor-
schläge zur verbesserung von umweltinspek-
tionen vorlegen. es soll ein „neues horizonta-
les verbindliches Instrument“ für das gesamte 
europäische umweltrecht geschaffen werden. 
Auf europäischer ebene und auch in den ein-
zelnen Mitgliedstaaten wird aufgrund oftmals 
unzureichender oder verspäteter umsetzung des 
eu-umweltrechts grundsätzlich verbesserungs-
bedarf gesehen. so überprüfte die Kommission 
2007 ihre unverbindliche empfehlung aus dem 
Jahre 2001 und plädierte für verbindlichere  
regeln. 

Auch das europäische Parlament sprach sich 
2008 für eine verbindliche eu-vorschrift über 
umweltinspektionen aus. Die Kommission legt 
in ihrem vorschlag für ein 7. umweltaktions-
programms derzeit einen schwerpunkt auf die 
bessere umsetzung des eu-umweltrechts und 
kündigt die Harmonisierung und stärkung der 
vorschriften über umweltinspektionen an.

Mittels eines Fragebogens sollen die diesbezüg-
lichen einschätzungen der Interessenvertreter 
und der Öffentlichkeit ermittelt werden. noch 
bis zum 26. Mai 2013 können verbände, behör-
den und bürger an der Konsultation teilnehmen. 
über http://ec.europa.eu/environment/consulta-
tions/inspections_en.htm sind die Konsultations-
dokumente abrufbar. 

Inhalt und Aufbau des Fragebogens 

Die teilnehmer können bewerten, für wie wich-
tig sie einen einheitlichen standard bei der um-
setzung des eu-umweltrechts in den einzelnen 
Mitgliedstaaten halten, und welche rolle um-
weltinspektionen zur erreichung eines solchen 
spielen. Das Augenmerkt wird dabei auf berei-
che wie Handel mit Chemikalien, Abfalldeponie-
rung sowie illegale verbringung und beseitigung 
von Abfall gelegt. Auch können die teilnehmer 
bewerten, ob Maßnahmen zur Förderung der 
einhaltung des umweltrechts notwendig sind. 
Des Weiteren können sich die teilnehmer zur  
bedeutung von Organisation, Planung und Koor-

http://ec.europa.eu/environment/consultations/inspections_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/consultations/inspections_en.htm
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dinierung zwischen den Mitgliedssaaten bei grenz-
überschreitenden Aktivitäten äußern. schließlich 
können sie zur künftigen rolle der Kommission 
stellung nehmen. Zur Diskussion steht momen-
tan die erteilung einer expliziten vollmacht, die 
die Kommission ermächtigt, Mitgliedstaaten bei 
Missständen zur Handlung aufzufordern. Die 
behebung der Defizite soll durch entsprechen-
de berichte gegenüber der Kommission doku-
mentiert werden. Auch ist eine Koordinierungs- 
rolle der Kommission für die Fälle angedacht, in 
denen sich die Mitgliedstaaten bei grenzüber-
schreitenden tätigkeiten über die Zuständigkeit 
streiten. Zudem soll die Kommission nationale 
umweltinspektionssysteme bewerten können, 
wenn sich Mängel bei der einhaltung des euro-
päischen umweltrechts zeigen. 

Aktueller Rechtsrahmen 

verbindliche Anforderungen an umweltinspek-
tionen gibt es momentan in erster linie im  
bereich der Industrieanlagen. Insbesondere fehlt 
es an regelungen über Inspektionen von grenz- 
und sektorüberschreitenden tätigkeiten. Denn 
den aktuellen rechtsrahmen bezüglich umwel-
tinspektionen bilden die unverbindliche horizon-
tale „empfehlung des europäischen Parlaments 
und des rates zur Festlegung von Mindestkri-
terien für umweltinspektionen“ (2001/331/eg) 
aus dem Jahre 2001. Zusätzlich wurden in den 
Folgejahren einige verbindliche Anforderungen 
in verschiedene sektorspezifische eu-vorschrif-
ten aufgenommen, so z.b. in die richtlinien 
über Industrieemissionen (2010/75/eu) und über  
Abfalldeponien (1999/31/eg). 

 

Hintergrund

Obgleich es zahlreiche europarechtlichen re-
gelungen zum umweltschutz gibt, ist deren 
effektive umsetzung und Anwendung in den 
einzelnen Mitgliedstaaten in vielen Fällen nicht 
gewährleistet. Denn oftmals enthalten sie keine 
verbindlichen Instrumente, die es ermöglichen, 
ihre einhaltung in den einzelnen Mitgliedstaa-
ten zu überprüfen und verstöße zu ahnden. 
eine lösung für dieses Problem könnten u.a. 
umweltinspektionen sein. umweltinspektionen 
ermöglichen es den behörden, die nötigen In-
formationen zur umsetzung und zum vollzug zu 
erlangen. nur wenn feststeht, ob und wieweit 
die regelungen befolgt werden, kann durch 
sanktionen auf eine konsequentere einhaltung 
hingearbeitet werden. Auch können nur durch 
europaweit einheitliche Inspektionen einheitli-
che Wettbewerbsbedingungen für alle Mitglied-
staaten geschaffen werden. 

Bewertung

Der bDe begrüßt die Harmonisierung und stär-
kung von umweltinspektionen, wenn dadurch 
die umsetzung und der vollzug des eu-umwelt-
rechts in allen Mitgliedstaaten verbessert werden. 
Denn die vollständige einhaltung der eu-Abfall-
rechtsvorschriften würde den recyclingsektor 
in europa stärken sowie den Abstand zwischen 
leistungsschwächsten und -stärksten Mitglied-
staaten verkleinern. Darüber hinaus könnten bis 
zum Jahr 2020 etwa 400.000 neue Arbeitsplät-
ze geschaffen und jährliche Kosteneinsparungen 
von etwa 72 Mrd. euro erzielt werden. Außer-
dem könnten durch harmonisierte regelungen 
zu  umweltinspektionen illegale Abfallexporte in 
Drittstaaten stärker eingedämmt werden.

UMWELT VERSCHIEDENES
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GD Umwelt erwägt Umstrukturierung 

Aufgrund von geplanten Kürzungen des EU-Budgets zieht  
die Generaldirektion Umwelt der Europäischen Kommission  
eine Umstrukturierung ihrer Dienststellen in Betracht. Nach  
derzeitigem Kenntnisstand wird die Neuorganisation der Direk-
tion Recht einen Schwerpunkt der Umstrukturierung bilden. Die 
Direktion Recht ist für Vertragsverletzungsverfahren zuständig 
und bearbeitet die Beschwerde des BDE gegen das deutsche 
Kreislaufwirtschaftsgesetz.

Die eu-Kommission erwägt, in ihrer general-
direktion (gD) umwelt fünf Prozent der stellen 
zu streichen und die Direktionen und referate 
umzustrukturieren. Das geht aus einem internen 
vorschlag für ein überarbeitetes Organigramm 
vom 18. Februar 2013 hervor. Hintergrund der 
überlegungen ist die entscheidung der staats- 
und regierungschefs vom Februar 2013, die 
Mittel für den Mehrjährigen Finanzrahmen 2014 
bis 2020 zu kürzen und einsparungen in der ver-
waltung bei allen eu-Organen, -einrichtungen 
und -Agenturen vorzunehmen. 

Auswirkungen auf die Direktion Recht der 
GD Umwelt

Konkret ist nach ersten überlegungen vorge-
sehen, die generaldirektion umwelt in sechs  
Direktionen zu untergliedern: grüne Wirt-
schaft, naturkapital, lebensqualität, Wasser 
und luft, globale und regionale Herausforde-
rungen, lIFe, strategie sowie recht. Zusätzlich 
zu den bisherigen Aufgaben soll die Direktion 
recht künftig auch den beitrag der gD umwelt 

zum europäischen semester, in dessen rahmen 
die Kommission die nationalen Haushalts- und  
reformentwürfe der Mitgliedstaaten prüft und 
ggf. länderspezifische empfehlungen abgibt, 
koordinieren. In den Zuständigkeitsbereich die-
ser Direktion soll auch die Aarhus-Konvention 
fallen, die die beteiligung der Öffentlichkeit an 
entscheidungsverfahren und den Zugang zu 
gerichten in umweltangelegenheiten regelt. 
Die Pläne sehen vor, die bisherigen drei rechts-
referate aufzuteilen und ein viertes referat zu 
eröffnen, das für die Aarhus-Konvention zustän-
dig ist. bisher ist innerhalb der Direktion recht 
das erste referat für die rechtsdurchsetzung 
und für vertragsverletzungsverfahren, das zwei-
te referat für die einhaltung von vorschriften 
und politische steuerung und das dritte referat 
für Kohäsionspolitik sowie umweltauswirkun-
gen zuständig. Detailliertere Pläne, wie das neue 
referat personell ausgestattet werden soll, sind 
nicht bekannt. ebenso wenig ist bekannt, in-
wieweit die Direktion recht vom Personalabbau  
betroffen sein wird.

eu-umweltkommissar Janez Potocnik ist bereits 
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befürchtungen von umweltverbänden entge-
gengetreten, die umstrukturierung würde die 
Handlungsfähigkeit der gD umwelt bei vertrags-
verletzungsverfahren gegen Mitgliedstaaten und 
bei fehlender oder unzureichender umsetzung 
von eu-umweltrecht schwächen. gleichzeitig 
kündigte er aber bereits an, dass in der nächsten 
Amtszeit der Kommission nach der europawahl, 
die im Mai 2014 stattfindet, weitere restruktu-
rierungen notwendig seien.

Ausblick und Bewertung

Obwohl der Zeitplan und die genauen Modalitä-
ten der geplanten umstrukturierung derzeit noch 
unklar sind, decken sich derartige Kürzungsplä-
ne nicht mit der strategischen Ausrichtung der 
eu im bereich der umweltpolitik bis 2020. Im 
entwurf für das 7. umweltaktionsprogramm 
(uAP), das unter Federführung der gD umwelt 
ende november 2012 veröffentlicht wurde, 
hatte die Kommission die bessere umsetzung 
und Anwendung der eu-umweltvorschriften in 
den Mitgliedstaaten künftig als oberste Priorität  
bezeichnet und dafür u.a. den Aufbau weiterer 
Kapazitäten auf eu-ebene vorgeschlagen.

Der bDe steht einer umstrukturierung innerhalb 
der Dg umwelt, verbunden mit einem mögli-
chen stellenabbau, kritisch gegenüber. Die um-
strukturierung und vor allem der Personalabbau 
dürfen nicht dazu führen, dass für die wichti-
gen Aufgabenfelder rechtsdurchsetzung und  
vertragsverletzungsverfahren weniger ressour-
cen zur verfügung stehen; hier darf es nicht zu 
beeinträchtigungen in der Handlungsfähigkeit 
der gD umwelt kommen, denn in diesem Fall 
könnte die in einigen Mitgliedstaaten ohnehin 

unzureichende umsetzung des eu-umweltrechts 
weiter erschwert und vertragsverletzungsverfah-
ren verzögert werden.

UMWELT VERSCHIEDENES
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Einsparungen bis zu 604 Milliarden Euro durch  
Ressourceneffizienz 

Einer Studie der Europäischen Kommission zufolge könnte  
die Industrie in der EU allein durch einen effizienten Umgang 
mit Ressourcen bis zu 604 Milliarden Euro einsparen. Für drei 
ausgewählte Sektoren werden Maßnahmen von der Produkt-
entwicklung bis hin zur Wiederverwendung und dem Recycling 
aufgezeigt, die teilweise mit geringen Investitionen realisierbar 
sind.

Am 25. Februar 2013 hat die europäische Kom-
mission ihren endbericht zur studie „the oppor-
tunities to business of improving resource effi- 
ciency“ veröffentlicht. Die ergebnisse zeigen, 
dass mit einem ressourcenschonenderen um-
gang über die reine ressourceneinsparungen 
hinaus, auch ökologische und soziale vortei-
le zu erzielen sind. Die studie wurde von den 
unternehmensberatungen AMeC und bio In-
telligence service durchgeführt. Als Datenbasis 
wurden verschiedene Quellen wie bestehende 
Forschungsliteratur, unternehmensdaten und 
Fallstudien herangezogen.

Inhaltlicher Überblick

Die studie untersucht Maßnahmen zur verbes-
serung der ressourceneffizienz in der lebensmit-
telindustrie, dem metallverarbeitenden sektor 
und dem gastronomiegewerbe. Den unterneh-
men stünden eine vielzahl an Möglichkeiten für 
eine bessere nutzung der ressourcen zur ver-
fügung, so das Fazit der gutachter. Analysiert 
wurden u.a. Maßnahmen zur Abfallverringerung 

und Abfallvermeidung, zur verbrauchsreduzie-
rung sowie der einsatz von Ökodesign Kriterien. 
Der energieverbrauch wurde nicht berücksich-
tigt.   

Die einsparungen durch eine höhere ressour-
ceneffizienz könnten sich über den gesamten  
Industriesektor hinweg potenziell auf eine 
summe zwischen 245 Milliarden euro und 604  
Milliarden euro belaufen. Das macht zwischen 
3% und 8% des Jahresumsatzes der gesamten 
Industrie aus. gleichzeitig könnten Materialein-
sparungen den Ausstoß von treibhausgasen in-
nerhalb der eu um etwa 2% bis 4% verringern.

Lebensmittelindustrie

Die Analyse zeigt, dass ein unternehmen mittle-
rer größe aus der lebensmittelindustrie seinen 
bruttojahresgewinn durch die steigerung der 
ressourceneffizienz um bis zu 424.000 euro  
erhöhen könnte. Die effektivsten Möglichkeiten 
bieten folgende Maßnahmen:
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1. umgestaltung von verpackungen, z.b.  
 verwendung leichterer und ressourceneffi- 
 zienterer Materialien sowie verbessertes  
 verpackungsdesign;
2. vermeidung von lebensmittelabfällen, z.b. 
 durch den einsatz neuer, ressourceneffizien- 
 terer technologien;
3. Wiederverwendung von verpackungen, z.b. 
 innerhalb der Produktion. 

laut studie sind die mit der gestaltung und 
verwendung von verpackungen verbundenen 
Maßnahmen verhältnismäßig leicht zu realisie-
ren. Allerdings könnten der Wiederverwendung 
von verpackungsmaterialien, welche in direktem 
Kontakt mit lebensmitteln stehen, Hygiene- 
oder sicherheitserfordernisse entgegenstehen. 

Metallverarbeitender Sektor

Für den metallverarbeitenden sektor werden in 
der studie folgende Maßnahmen zur verbesse-
rung der ressourceneffizienz vorgeschlagen:

1. gestaltung von Produkten nach Ökodesign- 
 Kriterien: erhebliche Materialeinsparungen, 
 etwa durch gewichtsreduktionen, möglich;
2. vermeidung von Abfällen, z.b. durch den  
 einsatz neuer technologien, damit Abfälle im  
 Produktionsprozess gar nicht erst entstehen;
3. Wiederverwendung von Materialien: Pro- 
 duktion in geschlossenen Kreisläufen, z.b.  
 durch Wiederaufarbeitung der bereits  
 genutzten Materialien. 

Allein durch diese drei Maßnahmen könnten laut 
studie Kosten in Höhe von bis zu 160.000 euro 
pro Jahr eingespart werden. Zunächst würden 

neue Fertigungstechniken oder veränderte Pro-
duktionskreisläufe allerdings hohe Investitionen 
erfordern.

Gastronomiegewerbe

laut studie könnte ein durchschnittliches Hotel 
oder restaurant in der eu bis zu 30.000 euro 
jährlich durch folgende Maßnahmen sparen:

1. gezieltere beschaffung;
2. Abfallvermeidung und einsatz neuer tech- 
 nologien, z.b. durch einführung besserer 
 Koch-  und reinigungspraktiken;
3. veränderung der Portionsmengen der ange- 
 botenen gerichte, z.b. durch variable Por- 
 tionsgrößen und kleinere Portionen. 

viele dieser Maßnahmen seien mit geringen 
Kosten verbunden. Der einsatz neuer technik  
erfordere dagegen zunächst Investitionen, die 
sich erst später auszahlen. 

Hintergrund

Die studie gehört zu einer fortlaufenden unter-
suchung der eu-Kommission, wie die Ziele des 
„Fahrplans für ein ressourcenschonendes eu-
ropa“ vom 20. september 2011 (KOM(2011) 
571) zu erreichen sind. Darin hat die eu das Ziel  
vorgegeben, bis 2050 das Wirtschaftswachstum 
in einer Weise voranzubringen, die der wachsen-
den ressourcenbelastung und dem schwinden-
den ressourcenvorrat sowie dem Klimaschutz 
rechnung trägt.

UMWELT VERSCHIEDENES
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Orientierungsdebatte zur Änderung der UVP-Richtlinie 
im Rat 

Beim Treffen der Umweltminister der 27 EU-Mitgliedstaaten am 
21. März 2013 in Brüssel fand eine erste Orientierungsdebatte 
über den Vorschlag der Europäischen Kommission zur Änderung 
der UVP-Richtlinie (KOM(2012) 628 final) statt.

Die europäische Kommission hatte am 26. Ok-
tober 2012 ihren vorschlag zur Änderung der 
richtlinie 2011/92/eu über die umweltverträg-
lichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen 
und privaten Projekten (uvP-richtlinie) vorge-
legt. sie beabsichtigt durch die überarbeitung 
der bestehenden richtlinie, die Qualität der 
durchgeführten umweltverträglichkeitsprüfun-
gen zu verbessern sowie die synergien mit an-
deren eu-vorschriften stärker zu nutzen. Ferner 
soll das Augenmerk bei der uvP verstärkt auf 
Projekte mit signifikanten umweltauswirkungen 
gelegt und der verfahrensablauf durch die ein-
führung von Zeitvorgaben gestrafft werden.

Die umweltminister signalisierten in ihrer ersten 
Debatte ende März grundsätzlich Zustimmung 
zu den von der Kommission verfolgten Zielen. 
sie äußerten allerdings Zweifel an der Wirksam-
keit der hierzu vorgeschlagenen Maßnahmen. 
näher diskutiert wurden unterdessen nur drei 
zentrale Punkte aus dem vorschlag der Kommis-
sion: (1) schaffung einer zentralen Anlaufstel-
le, (2) einführung eines verbindlichen scopings 
und (3) einrichtung eines systems unabhängiger 
sachverständiger.

Die Idee einer zentralen Anlaufstelle zur Koor-

dinierung des genehmigungsverfahrens und zur 
vermeidung von Doppellungen wurde insge-
samt begrüßt. nur bei der Ausgestaltung sollte 
den Mitgliedstaaten ausreichend spielraum ge-
lassen werden, damit nicht zusätzliche behörden 
geschaffen werden müssten. 

Kritisch wurde indes die einführung eines ver-
bindlichen scopings gesehen. unter „scoping“ 
ist die Festlegung von umfang und Detailtiefe 
des vom Projektträger im rahmen der uvP zu 
erstellenden umweltberichts zu verstehen. Dies 
sollte weiterhin freiwillig bleiben, so die überwie-
gende Meinung der umweltminister – zumal die 
befürchtung geäußert wurde, dass die verbind-
liche Durchführung zu einer verlängerung des 
uvP-verfahrens führen könnte. 

eine zukünftig verpflichtende Anfertigung oder 
überprüfung der umweltberichte durch unab-
hängige experten stieß auf skepsis bei den Minis-
tern. von deutscher seite wurde vorgeschlagen, 
diese neue verpflichtung dem ermessen der ein-
zelnen Mitgliedstaaten zu überlassen. so könnte 
jeder Mitgliedstaat selbst entscheiden, ob er dies 
für erforderlich erachtet, um eine hohe Qualität 
des umweltberichts sicherzustellen. In Deutsch-
land hingegen verfügten die zuständigen behör-
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den über ausreichend sachverstand, so dass dies 
nicht erforderlich sei.

Nächste Schritte

Die zuständige ratsarbeitsgruppe wird bis zur 
nächsten ratsarbeitsgruppensitzung ende April 
einen vorschlag mit Änderungen vorlegen. Im 
europäischen Parlament ist für Anfang Mai eine 
erste Debatte im federführenden umweltaus-
schuss vorgesehen. bis dahin dürfte  auch der 
berichtsentwurf des italienischen berichterstat-
ters Andrea Zanoni (liberale/Italien) vorliegen.

UMWELT VERSCHIEDENES
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Informeller Trilog zum Gewässerschutz 

In der Frage, wie mit Schadstoff- und Arzneimittelrückständen 
in Gewässern umzugehen ist, liegen die Positionen zwischen Rat 
und Europäischem Parlament noch immer weit auseinander. In 
den inzwischen begonnenen Trilogverhandlungen soll aber doch 
noch eine Einigung in erster Lesung erzielt werden.

nachdem sich der Ausschuss für umweltfra-
gen, öffentliche gesundheit und lebensmit-
telsicherheit des europäischen Parlaments 
(envI) ende november 2012 für die umstrit-
tene Aufnahme von Pharmazeutika in die lis-
te prioritärer stoffe (KOM(2011) 876) aus-
gesprochen hat, ohne konkrete grenzwerte 
festzulegen (siehe europaspiegel Januar 2013), 
soll diese Frage nun im informellen trilog zwi-
schen europäischer Kommission, rat und  
europäischem Parlament geklärt werden. Das 
verhandlungsmandat der Mitgliedstaaten, auf 
das sich der rat in einer gemeinsamen Position 
ende Januar geeinigt hat, sieht dagegen vor, das 
schmerzmittel Diclofenac sowie die zwei Hor-
mone ee2 und e2, die in Kontrazeptiva verwen-
det werden, ersatzlos von der liste zu streichen.

ein in der ersten verhandlungsrunde ende März 
2013 diskutierter Kompromiss könnte sein, stan-
dards für die drei Pharmazeutika in gewässern 
zu streichen und diese erst zu einem späteren 
Zeitpunkt in Anhang X der Wasserrahmenricht-
linie (2000/60/eg) aufzunehmen, in dem die  
prioritären substanzen und entsprechende 
grenzwerte aufgelistet werden. Im gegenzug 
soll die Kommission innerhalb von 2 Jahren 
eine strategie entwickeln, wie das Problem der  

gewässerverunreinigung durch Arzneimittel-
rückstände zu beheben ist. ebenso würde der 
vorschlag den Mitgliedstaaten sechs Jahre mehr 
Zeit geben, die grenzwerte für 12 weitere stof-
fe, die dem Kommissionsvorschlag zufolge neu 
in die liste prioritärer stoffe aufgenommen wer-
den sollen, zu erfüllen. 

über die Ausweitung der Frist zur einhaltung 
von grenzwerten gehen die Positionen aller-
dings noch immer weit auseinander. Insbesonde-
re die s&D-Fraktion im europäischen Parlament 
steht einer zeitlichen Ausdehnung sehr kritisch 
gegenüber. Die Mitgliedstaaten wünschen sich 
auch mehr Klarheit in der Frage, wann vorsorge-
maßnahmen zur erreichung eines guten chemi-
schen Zustandes von Flüssen an die europäische 
Kommission gesendet werden müssen. 

Ausblick

Der vom envI-Ausschuss verabschiedete bericht 
des österreichischen berichterstatters richard 
seeber (evP) sollte ursprünglich am 15. April 
2013 vom Plenum angenommen werden. Ab-
hängig davon, wie schnell die verhandlungsfüh-
rer des rates und des europäischen Parlaments 
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eine einigung erzielen, wird sich diese Abstim-
mung auf Mai oder Juni verschieben.  

Hintergrund

Die europäische Wasserrahmenrichtlinie (Wrrl) 
sieht vor, dass bis zum Jahr 2015 die europäi-
schen gewässer einen guten chemischen und 
ökologischen Zustand erreicht haben und aus-
reichende Mengen für Mensch, Industrie und  
natur zur verfügung stehen. Derzeit listet  
Anhang X der Wrrl insgesamt 33 prioritäre 
stoffe auf, die jeweils spezifische grenzwer-
te bzw. umweltqualitätsnormen enthalten. Im 
rahmen der turnusgemäßen überprüfung dieser  
liste alle vier Jahre hat die Kommission die Auf-
nahme von 15 neuen substanzen vorgeschla-
gen.
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Neuer Leitfaden für Dienstleistungen von allgemeinem 
wirtschaftlichem Interesse (DAWI)

Die Europäische Kommission hat ihren Leitfaden über die 
Anwendung von Vorschriften zu Dienstleistungen von all-
gemeinem wirtschaftlichem Interesse überarbeitet und an 
die neuen EU-Vorschriften über staatliche Beihilfen, das sog. 
„Almunia-Paket“, angepasst. Eine weitere Aktualisierung der 
Leitlinien wird notwendig werden, wenn das EU-Vergabepak-
et verabschiedet worden ist. 

Die Dienststellen der europäischen Kommissi-
on haben am 18. Februar 2013 ihren aktuali-
sierten DAWI-leitfaden (sWD(2013) 53 final) 
veröffentlicht. Darin wird erklärt, wie die staat-
lichen beihilfevorschriften, die vorschriften für 
das öffentliche beschaffungswesen und das  
binnenmarktrecht auf Dienstleistungen von  
allgemeinem wirtschaftlichem Interesse (DAWI) 
anzuwenden sind. 

Wesen und Inhalt der Leitlinien

Die leitlinien sind ein Arbeitsdokument der 
Kommissionsdienststellen und daher rechtlich 
unverbindlich. sie dienen dazu, Anbieter von 
DAWI und behörden dabei zu unterstützen, die 
bei DAWI zu berücksichtigenden vorgaben der 
eu für staatliche beihilfen, binnenmarkt und 
öffentliche Auftragsvergabe zu verstehen und 
richtig anzuwenden. Im leitfaden wird erläutert, 
über welchen spielraum die Mitgliedstaaten bei 
der Festlegung von DAWI verfügen, welche vor-
aussetzungen der rechtsakt zur betrauung eines 
Anbieters mit DAWI erfüllen muss und welche 

vorschriften für Ausgleichszahlungen für DAWI 
gelten. 

Zwar obliegt es weitgehend den Mitgliedstaa-
ten festzulegen, welche Dienstleistungen von 
allgemeinem Interesse sind und daher staatlich 
gefördert werden können. Die eu-Kommission 
muss jedoch dafür sorge tragen, dass durch die 
staatliche Finanzierung dieser Dienstleistungen 
keine übermäßigen Wettbewerbsverzerrungen 
entstehen. neben der dem schutz vor Wettbe-
werbsverzerrungen dienenden größeren trans-
parenz bei der Finanzierung von DAWI verspricht 
sich die Kommission von den leitlinien auch eine 
effizientere nutzung von steuergeldern.

Die leitlinien sind – bislang jedoch nur auf  
englisch – im Internet abrufbar unter:
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/over-
view/new_guide_eu_rules_procurement_en.pdf

Hintergrund der Überarbeitung

Der leitfaden wurde 2010 erstmals herausge-

BINNENMARKT

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/overview/new_guide_eu_rules_procurement_en.pdf
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geben und mit der jüngsten Aktualisierung an 
die neuen eu-beihilfevorschriften für DAWI an-
gepasst, welche die Kommission im Dezember 
2011 und im April 2012 als „Almunia-Paket“ 
angenommen hat. Daher hat die Kommission 
insbesondere das 3. Kapitel des leitfadens zu 
staatlichen beihilfen aktualisiert. eine weitere 
Aktualisierung der leitlinien wird notwendig, 
sobald die überarbeitung des eu-vergaberechts 
abgeschlossen ist. Die Kommission hat im De-
zember 2011 vorschläge für eine neufassung 
der richtlinie über die öffentliche Auftragsver-
gabe und der richtlinie über die Auftragsver-
gabe in den bereichen Wasser, energie, verkehr 
und Postdienste (sogenannte sektorenrichtlinie) 
sowie für eine völlig neue richtlinie über die 
Konzessionsvergabe vorgelegt. Die richtlinien-
vorschläge werden seit März bis voraussichtlich 
Anfang/Mitte Juni 2013 im sogenannten trilog-
verfahren zwischen Kommission, europäischen 
Parlament und dem rat der europäischen uni-
on abgestimmt. stimmen das Plenum des euro-
päischen Parlaments und der rat den im trilog 
ausgehandelten Kompromissen zu, können die 
richtlinien noch in dieser legislaturperiode ver-
abschiedet werden. 

Das Almunia-Paket, das die aktuelle Anpassung 
der leitlinien für DAWI erforderlich gemacht hat, 
setzt sich aus vier Maßnahmen zusammen:

•	 Einer	 an	 die	 Mitgliedstaaten,	 Anbieter	 
 öffentlicher Dienstleistungen und andere  
 Interessenträger gerichteten Mitteilung, in 
 der vor allem die beihilferechtlichen schlüs- 
 selkonzepte erläutert werden, die für DAWI 
 relevant sind (z.b. Klärung der begriffe staat- 
 liche beihilfe, DAWI und wirtschaftliches 
 bzw. nicht wirtschaftliches Interesse).

•	 Einem	 Beschluss,	 mit	 dem	 bestimmte	 
 gruppen von Ausgleichszahlungen für die  
 erbringung öffentlicher Dienstleistungen, die 
 die einschlägigen voraussetzungen erfüllen,  
 von der Anmeldepflicht befreit wurden. Die  
 befreiung ermöglicht ein einfacheres und 
 flexibleres vorgehen bei kleinen und sozialen 
 Dienstleistungen. Die behörden müssen  
 jedoch, bevor sie Ausgleichsleistungen für  
 diese Dienstleistungen bewilligen, sicherstel- 
 len, dass alle eu-beihilfebestimmungen  
 erfüllt sind. 
•	 Einem	 EU-Rahmen,	 der	 die	 Grundlage	 bil- 
 det für die beihilferechtliche Würdigung  
 hoher Ausgleichsleistungen für Anbieter, die  
 nicht im sozialen bereich tätig sind. Diese 
 Ausgleichsleistungen müssen bei der Kom- 
 mission angemeldet werden, damit diese 
 prüfen kann, ob sie mit den eu-beihilfevor- 
 schriften im einklang stehen. Dabei muss die  
 Kommission nach den neuen vorschriften  
 nicht nur prüfen, ob die Ausgleichsleistung 
 die mit der erfüllung der verpflichtung zur  
 erbringung der öffentlichen Dienstleistungen 
  verbundenen nettokosten nicht übersteigt,  
 sondern auch bei hohen Ausgleichsleistun- 
 gen strenger kontrollieren, dass die dadurch 
 verursachten Wettbewerbsverzerrungen so 
 gering wie möglich bleiben.
•	 Einer	De-minimis-Verordnung,	nach	der	Aus- 
 gleichsleistungen, die sich über einen Zeit- 
 raum von drei steuerjahren auf höchstens  
 500 000 eur pro unternehmen belaufen, als  
 beihilfefrei im sinne der eu-beihilfevorschrif- 
 ten gelten, weil sie den Wettbewerb im  
 binnenmarkt nicht beeinträchtigen.

Die Kommission möchte sich künftig auf schwe-
re Fälle von Wettbewerbsverzerrungen durch 
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staatliche beihilfen konzentrieren und prüft  
daher im rahmen der DAWI in erster linie hohe 
Ausgleichsleistungen für die erbringung von 
DAWI strenger. eine sich über drei Jahre erstre-
ckende Ausgleichszahlung für die erbringung 
von DAWI von weniger als 500 000 eur pro  
unternehmen gilt dagegen nicht (mehr) als  
beihilfe und muss daher nicht entsprechend 
den beihilfevorschriften (Art. 107 des vertrages 
über die Arbeitsweise der europäischen union – 
Aeuv) bei der Kommission angemeldet werden. 
sozialdienstleistungen sind darüber hinaus unab-
hängig von der Höhe der Ausgleichsleistung von 
der Anmeldepflicht befreit. Ausgleichszahlungen 
für andere DAWI als sozialdienstleistungen sind 
ebenfalls  von der Anmeldepflicht befreit, wenn 
sie weniger als 15 Mio. eur pro Jahr betragen.

Haltung des BDE

Der bDe begrüßt, dass die eu-Kommission  
behörden und unternehmen eine Hilfe bei der 
Anwendung der beihilfevorschriften, die vor-
schriften für das öffentliche beschaffungswesen 
und des binnenmarktrechts auf Dienstleistungen 
von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse bie-
tet. Diese Hilfestellung ist jedoch auch notwen-
dig, um eine einheitliche Anwendung des eu-
rechts in allen Mitgliedstaaten zu gewährleisten 
und Wettbewerbsverzerrungen und beeinträch-
tigungen des binnenmarktes zu vermeiden.  
Angesichts der den Mitgliedstaaten vom vertrag 
über die Arbeitsweise der europäischen union 
eingeräumten besonderen rolle bei der Defini-
tion, Ausgestaltung und Organisation von DAWI 
besteht die gefahr, dass das europäische recht 
und insbesondere das für die verwirklichung des 
binnenmarktes so wichtige beihilfen-, Wettbe-

werbs- und vergaberecht in den Mitgliedstaaten 
im Hinblick auf DAWI unterschiedlich zur An-
wendung käme. 

gerade im bereich der DAWI aber ist die gewähr-
leistung des binnenmarktes und sind konkret die 
gewährleistung von transparenz, Marktöffnung 
und Wettbewerb wichtig, um den bürgern Zu-
gang zu qualitativ hochwertigen Dienstleistun-
gen zu ermöglichen und gleichzeitig die effizien-
te und sparsame verwendung öffentlicher Mittel 
sicher zu stellen. Die beteiligung privater unter-
nehmen, d.h. privaten Know-Hows und privaten 
Kapitals an der erbringung von DAWI – etwa 
in der Drittbeauftragung durch die öffentliche 
Hand oder im rahmen öffentlich-privater Part-
nerschaften – und die ermittlung des besten und 
preiswertesten Angebotes im Wege öffentlicher 
Ausschreibungen sind dabei von wesentlicher 
bedeutung.

Daher begrüßt der bDe den besonderen stel-
lenwert, den die europäische Kommission der 
transparenten, diskriminierungsfreien Ausschrei-
bung auch im bereich der beihilfengewährung  
einräumt. vor allem aber begrüßt der bDe den 
Ansatz der Kommission bei der Definition von 
DAWI – in Abgrenzung von Diensten bzw. leis-
tungen mit rein wirtschaftlichem Charakter, 
deren bereitstellung keiner staatlichen einfluss-
nahme oder gar eingriffe bedarf. so legt die 
Kommission auch ihren leitlinien die in ihrer 
Mitteilung „ein Qualitätsrahmen für Dienstleis-
tungen von allgemeinem Interesse in europa“ 
(KOM(2011)900 endgültig vom 20.12.2011) 
vorgestellte Definition der DAWI zu grunde, 
der zu Folge  leistungen nur dann als DAWI 
qualifiziert werden können, wenn es sich um 
„wirtschaftliche tätigkeiten (handelt), die dem 
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Allgemeinwohl dienen und ohne staatliche  
eingriffe am Markt überhaupt nicht oder in 
bezug auf Qualität, sicherheit, bezahlbarkeit, 
gleichbehandlung oder universaler Zugang nur 
zu anderen standards durchgeführt würden. 
Die gemeinwohlverpflichtung wird dem leis-
tungserbringer im Wege eines Auftrags aufer-
legt, der eine gemeinwohlkomponente enthält, 
sodass sichergestellt ist, dass die Dienstleistung 
unter bedingungen erbracht wird, die es dem 
leistungserbringer ermöglichen, seinen Auftrag 
zu erfüllen.“ Diese richtige Definition muss kon-
sequent umgesetzt und berücksichtigt werden, 
um unzulässigen staatlichen eingriffen in den 
binnenmarkt wirksam zu begegnen.

BINNENMARKT
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Kurzmeldung: Fortschritte bei der Umsetzung von  
Binnenmarktrichtlinien

Die EU-Mitgliedstaaten machen insgesamt Fortschritte bei  
der Umsetzung der Binnenmarktrichtlinien in nationales 
Recht. Das Verfahren „EU-Pilot“ erweist sich dabei als  
erfolgreiches Instrument. Zu diesen Ergebnissen kommt  
der zwei Mal jährlich erscheinende Binnenmarktanzeiger  
der EU-Kommission. 

Die europäische Kommission hat am 19.  
Februar 2013 den aktuellen binnenmarkt-
anzeiger veröffentlicht. Demnach hat das 
durchschnittliche umsetzungsdefizit bzw. der  
Prozentsatz der nicht fristgerechten umsetzung 
von richtlinien zur Weiterentwicklung des euro- 

päischen binnenmarktes in nationales recht mit  
0,6% einen neuen tiefstand erreicht. bei der  
erstmaligen veröffentlichung des binnenmarkt- 
anzeigers 1997 – vor 15 Jahren – hatte diese 
Zahl noch bei 6,3% gelegen (siehe Diagramm).

Durchschnittliches Umsetzungsdefizit (in Prozent)
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Der Anteil der nicht ordnungsgemäß umgesetz-
ten richtlinien hat sich in den vergangen sechs 
Monaten von 0,7% auf 0,6% verringert. Aller-
dings hat sich der Anteil der richtlinien erhöht, 
die seit mindestens zwei Jahren umgesetzt sein 
sollten.

Umsetzung von Binnenmarktrichtlinien

Mit dem durchschnittlichen umsetzungsdefizit 
von 0,6% unterschreiten nun 23 Mitgliedstaa-
ten das 1%-Ziel, auf das sich die eu-staats- und  
regierungschefs 2007 geeinigt hatten. Aller-
dings liegen die Mitgliedstaaten damit noch 
über  der in der binnenmarktakte von April 2011 
angestrebten Zielmarke von 0,5%. vor einem 
halben Jahr lag dieses Defizit noch bei 0,9%. 
Damals erreichten nur 16 Mitgliedstaaten das 
vorgegebene 1%-Ziel. 

Deutschland weist ein umsetzungsdefizit von 
0,6% auf und liegt damit genau im eu-Durch-
schnitt. Irland hat keinerlei umsetzungsdefizi-
te und schneidet von allen Mitgliedstaaten am  
besten ab. große Fortschritte hat dem bericht 
zufolge auch Italien erzielt, das sein umset-
zungsdefizit im vergangenen halben Jahr von 
2,4% auf 0,8% senken konnte. 

Derzeit brauchen Mitgliedstaaten für den 
Fall, dass sie richtlinien nicht innerhalb der 
vorgesehenen umsetzungsfrist in nationales 
recht umsetzen, im Durchschnitt noch neun  
weitere Monate zur behebung dieses Defizits. 
In Deutschland dauert ein solcher verzug durch-
schnittlich zwölf Monate. Insgesamt fünf Mit-
gliedstaaten haben das Ziel der „nulltoleranz“ 
verfehlt, d.h. sie haben die umsetzungsfrist für 

richtlinien um mehr als zwei Jahre überschritten.  
Die überschreitung der „nulltoleranz“ hat keine 
direkten sanktionen zur Folge, die Kommission 
leitet erforderlichenfalls vertragsverletzungsver-
fahren ein.

Vertragsverletzungsverfahren

Derzeit sind im Durchschnitt 31 vertragsver-
letzungsverfahren gegen jeden Mitgliedstaat  
anhängig. gegen Deutschland laufen derzeit 
46 vertragsverletzungsverfahren. Die meisten 
verfahren richten sich gegen Italien, spanien 
und griechenland. bemerkenswert ist in diesem 
Zusammenhang allerdings, dass allein die be-
teiligung am verfahren „eu-Pilot“ die Zahl der  
vertragsverletzungsverfahren in Italien um 47%, 
in spanien um 39% und in griechenland um 
25% reduziert hat. „eu-Pilot“ ist als vorge-
schaltetes Dialogverfahren eine verpflichtende 
vorstufe zum vertragsverletzungsverfahren. es 
wurde erstmals 2008 mit dem Ziel eingeführt, 
langwierige vertragsverletzungsverfahren – 
wenn möglich – durch einen vorgeschalteten  
Dialog zwischen Kommission und dem jeweili-
gen Mitgliedstaat zu vermeiden. Obwohl die 
beteiligung daran freiwillig ist, beteiligen sich  
daran inzwischen alle 27 Mitgliedstaaten.

Die durchschnittliche Dauer von laufenden ver-
tragsverletzungsverfahren variiert zwischen den 
Mitgliedstaaten stark, von zehn Monaten im 
Falle von luxemburg bis zu drei Jahren im Falle 
von schweden. Die beilegung eines vertragsver-
letzungsverfahrens gegen Deutschland dauert 
durchschnittlich etwa zweieinhalb Jahre. 

Auch die Zeitspannen, innerhalb der die vom 
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europäischen gerichtshof (eugH) festgestell-
ten verstöße abgestellt werden, unterscheiden 
sich stark zwischen den Mitgliedstaaten. Irland,  
spanien und Frankreich brauchen beinahe zwei 
Jahre, um den eugH-urteilen nachzukom-
men, der Durchschnitt liegt bei 17,4 Monaten. 
Deutschland liegt mit 10,5 Monaten unter dem 
Durchschnitt.

Hintergrund

Die Kommission misst seit 1997 in einem halb-
jährlichen turnus die umsetzung europäi-
scher richtlinien in nationales recht. Wichtige  
normen sind hierbei die „nulltoleranz“-grenze 
für richtlinien mit einer verzögerten umsetzung 
von mehr als zwei Jahren sowie das Ziel eines 
umsetzungsdefizits von nicht mehr als 1%.
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EU-Kommission will Unternehmen ab 500 Mitarbeiter 
zur Offenlegung ihrer ökologischen und sozialen  
Strategien verpflichten

Die Europäische Kommission hat am 16. April 2013 einen  
Vorschlag für eine Richtlinie zur Ergänzung der bisherigen  
gemeinsamen Regeln zum Jahresabschlusses von Gesellschaf-
ten vorgelegt. Ziel dieser Initiative ist es, die Transparenz  
ökologischer und sozialer Strategien von Unternehmen in  
der EU zu erhöhen und somit mehr Informationen für die 
Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Mit solchen Maßnah-
men soll sowohl eine größere Verlässlichkeit für Anleger als 
auch eine Steigerung der Attraktivität von Unternehmen in 
der EU als potentielle Arbeitgeber erreicht werden.

Hintergrund

Die Initiative zur ergänzung der gemeinsamen 
regelungen für den Jahresabschluss von ge-
sellschaften hatte die europäische Kommission 
bereits in ihrer Mitteilung zur binnenmarktakte 
vom April 2011 (siehe europaspiegel April 2011) 
und in der Mitteilung „eine neue eu-strategie 
(2011-14) für die soziale verantwortung der 
unternehmen“ vom Oktober 2011 angekün-
digt. Der nun präsentierte vorschlag der Kom-
mission soll zum einen eine sinnvolle, transpa-
rente berichterstattung durch unternehmen 
gewährleisten und zum anderen übermäßigen 
bürokratieaufwand vermeiden. Auf europäi-
scher ebene existieren bereits seit über 30 Jahren 
rechtsakte zur Koordinierung und Festlegung 
von gemeinsamen standards für die struktur 
und berichtspflichten im rahmen des Jahresab-
schlusses von Kapital- und bestimmten Formen 

von Personengesellschaften. Den rahmen geben 
dabei die richtlinien 78/660/eWg über den Jah-
resabschluss von Kapitalgesellschaften und die 
richtlinie 83/349/eWg über den konsolidierten 
Abschluss (zuletzt konsolidiert 2009) vor. ein 
Jahresabschluss besteht laut richtlinien generell  
aus einer bilanz, einer gewinn- und verlust-
rechnung sowie einem Anhang. ebenso werden  
sowohl regelungen zur gliederung und zum 
Inhalt des Jahresabschlusses als auch zum  
lagebericht, zu den bewertungsmethoden  
sowie zur Offenlegung der zum Abschluss gehö-
renden schriftstücke vorgeschrieben. 

Mit dem nun vorgelegten vorschlag will die 
europäische Kommission die finanzielle un-
ternehmenstransparenz durch nichtfinanzielle  
berichtspflichten in sozial- und umweltbe-
langen ergänzen. Denn nach den derzeitigen  
eu-rechtsvorschriften können gesellschaften 
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selbst entscheiden, ob sie Informationen zu 
nichtfinanziellen Aspekten ihrer tätigkeit veröf-
fentlichen. Dieser auf Freiwilligkeit beruhender 
Ansatz hat sich nach Ansicht der Kommission 
indes als wenig wirksam erwiesen und in den 
Mitgliedstaaten zu unterschiedlichen regelun-
gen geführt. Aktuell legen nach Kommissions-
angaben weniger als 10% der größten gesell-
schaften in der eu regelmäßig entsprechende 
Informationen offen. 

Zentrale Punkte des Kommissions- 
vorschlags

Der vorschlag der europäischen Kommission 
sieht vor, dass gesellschaften mit mehr als 500 
Mitarbeitern im Zuge ihres Jahresberichts ihre 
grundsätze, risiken und ergebnisse in bezug 
auf umwelt-, sozial- und Arbeitnehmerbelange 
darlegen müssen. In diesem Kontext könnten 
künftig Aspekte wie die Achtung der Menschen-
rechte, die bekämpfung von Korruption und  
bestechung sowie die vielfalt in den lei-
tungs- und Kontrollorganen beleuchtet wer-
den. Der Aspekt der vielfalt (Diversität) in den  
leitungs- und Kontrollorganen von börsennotier-
ten gesellschaften, wie z.b. dem vorstand oder 
dem Aufsichtsrat, soll beispielsweise zukünftig 
im rahmen einer Diversitätsstrategie offengelegt 
und begründet werden. so könnten unterneh-
men dazu verpflichtet werden, Informationen 
über Alter, geschlecht, geografische Herkunft 
sowie bildungs- und berufshintergrund der  
Mitglieder der gremien zugänglich zu machen. 
Offenzulegen wären weiterhin die Ziele der  
Diversitätspolitik einer gesellschaft, die Art und 
Weise ihrer umsetzung und die erzielten ergeb-
nisse. 

Ziel des Kommissionsvorschlags ist es jedoch 
nicht, gesellschaften zukünftig zur erstellung  
eines detaillierten nachhaltigkeitsberichts zu 
verpflichten. Die vorgeschlagene Maßnahme 
lässt den unternehmen einen weiten spielraum,  
relevante Informationen so zu veröffentlichen, 
wie sie es für sinnvoll erachten. gesellschaften 
können sich dabei z.b. auf internationale oder 
nationale leitlinien wie z.b. „global Compact“ 
der vereinten nationen, die IsO-norm 26000 
oder den Deutschen nachhaltigkeitskodex stüt-
zen. so sollen knappe und flexibel gestaltbare 
Informationen zur verfügung gestellt werden, 
die einen differenzierten überblick über die  
finanzielle und nichtfinanzielle entwicklung, die 
geschäftsergebnisse und die gesamtlage einer 
gesellschaft ermöglichen. sind dabei Angaben 
über einen bestimmten bereich für eine gesell-
schaft irrelevant, so muss diese diesen umstand 
lediglich begründen und kann auf Angaben in 
diesem bereich verzichten. Die Offenlegung 
kann des Weiteren auf Konzernebene erfolgen 
und muss nicht von den zugehörigen einzelun-
ternehmen geleistet werden.

Bewertung

Die bundesvereinigung der Deutschen Arbeit-
geberverbände (bDA), der bundesverband der 
Deutschen Industrie (bDI), der Deutsche Indus-
trie- und Handelskammertag (DIHK) und der 
Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) 
haben sich bereits im rahmen einer gemeinsa-
men Pressemitteilung äußerst kritisch zum vor-
schlag der Kommission positioniert. so melden 
die verbände besonders dahingehend bedenken 
an, dass die geforderten nichtfinanziellen In-
formationen hochsensible unternehmensinter-
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ne Daten enthalten könnten. somit würde ein 
massiver eingriff in die gestaltungsfreiheit der  
unternehmen auf einem gebiet vorgenommen, 
auf dem staatliche regulierungen nicht anzusie-
deln seien. Des Weiteren könnte eine gesetzliche 
verpflichtung zu einem erheblichen bürokrati-
schen Aufwand führen, der in keinem verhältnis 
zum nutzen stünde. Der bDe wird die weiteren 
beratungen zum Kommissionsvorschlag verfol-
gen und sich aktiv über den bDI in die Diskussion 
einbringen.

BINNENMARKT



71 

April 2013

BDE / VÖEB  Vertretung Brüssel 

EUROPÄISCHES PARLAMENT 

24.04.2013  
Abstimmung im envI-Ausschuss zum 7. 
umweltaktionsprogramm

Anfang Mai 2013
Debatte im envI-Ausschuss zur uvP-richtlinie

EUROPÄISCHE KOMMISSION

April – Juni 2013
Konsultation zur überarbeitung der eu-
recycling- und Deponieziele

26.05.2013 
Fristende: Konsultation zur überarbeitung 
des rechtsrahmens für umweltinspektionen
 
07.06.2013 
Fristende: Konsultation zum grünbuch über 
Kunststoffabfälle 

02.07.2013 
Fristende: Konsultation zum grünbuch 
Klima- und energiepolitik bis 2030 

EU-MINISTERRAT
 
01.-03.05.2013
Informelles treffen des rates Wettbewerbs-
fähigkeit 

22.05.2013
Informelles treffen des rates umwelt

29.05.2013
tagung des rates für Wettbewerbsfähigkeit

06./07.06.2013
tagung des rates für verkehr, telekommuni-
kation und energie
 
18.06.2013
tagung des rates für umwelt

TAGUNGEN UND KONFERENZEN

24./25.04.2013
FeAD-Halbjahreskonferenz, ghent

27.05.2013
sustainable Industry Forum 2013, brüssel

04.-07.06.2013
green Week: „Cleaner Air for All“, brüssel

TERMINVORSCHAU


